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Das aktuelle „Jahrbuch des
österreichischen Hoch-
schulrechts“ bietet eine

systematische Darstellung des maß-
geblichen juristischen und verwal-
tungstechnischen Geschehens im
gesamten postsekundären Bildungs-
bereich; dargestellt werden die
 Bereiche „Qualitätssicherung und
-management“, „Universitäten“,
 „Privatuniversitäten“, „Fachhoch-
schulen“, „Pädagogische Hoch -
schulen“, „Forschungsförderung“,
„Studierendenvertretung“ sowie
„Statistik“. 

Wie immer werden Änderungen von
Gesetzen und Verordnungen, weiters
einschlägige Erlässe und ministerielle
Stellungnahmen sowie unter ande-
rem die wichtigste einschlägige Judi-
katur und Literatur dokumentiert.
Überdies sind die einzelnen Kapitel
mit Fachbeiträgen zu aktuellen und
zentralen einschlägigen Themen
 angereichert. 
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Vorwort 

Gemäß § 31 Abs 2 des Hochschul-Qualitätssiche-

rungsgesetzes 2011 (HS-QSG) hat die Ombuds-

stelle für Studierende die Aufgabe, Informations-

und Servicearbeit im Hochschulbereich zu den von

ihr behandelten Themen und Fällen zu leisten. Sie

hat in diesem Zusammenhang mit den Studieren-

denvertretungen zu kooperieren und regelmäßig

durch Veranstaltungen in Informationsaustausch

mit Einrichtungen, die mit Studierendenthemen be-

fasst sind, zu treten. Mit ihrer Doppelveranstaltung

„Über bestehende und zukünftige Rechtsverhält-
nisse. Studierende – Hochschulinstitutionen an
Fachhochschulen und Privatuniversitäten“ am

16. November 2015 in Dornbirn und am 24. No-

vember 2015 in Wien hat die Ombudsstelle einmal

mehr ihrem gesetzlichen Auftrag Rechnung ge -

tragen. 

Mit insgesamt mehr als 150 Teilnehmerinnen

und Teilnehmern bei beiden Veranstaltungen war

dies das bisher attraktivste Thema einer einschlä-

gigen Veranstaltung der Hochschulombudsstelle.

Mit dieser Sondernummer der „Neuen@Hoch-
schulzeitung (N@HZ)“ liegen nunmehr essentielle

Ergebnisse der beiden Tagungen auch für all jene

vor, die nicht vor Ort dabei sein konnten. Die

 Beiträge behandeln einschlägige Erfahrungen der

Ombudsstelle mit dem Tagungsthema (Josef Lei-
denfrost/Anna-Katharina Rothwangl), Überlegun-

gen zur Gestaltung der Ausbildungsverträge an

Fachhochschulen (Werner Hauser), eine Abhand-

lung zum Thema welche Verhältnisse sich die

Fachhochschulen wünschen (Heidi Esca-Schuerin-
ger/Kurt Koleznik), einen Beitrag zu den rechtli-

chen Rahmenbedingungen von Ausbildungsverträ-

gen an Privatuniversitäten (Markus Grimberger/
Armin Mölk), Ausführungen zu studienrechtlichen

Mindeststandards bei gemeinsam eingerichteten

Studien von öffentlichen UND privaten Universi-

täten (Siegfried Stangl) sowie eine Übersicht über

die  öffentlich zugänglichen Studien- und Prüfungs-

ordnungen sowie die Ausbildungsverträge an Fach-

hochschulen (Josef Leidenfrost/Anna-Katharina
Rothwangl).

Ich hoffe, dass die nachfolgend abgedruckten

Texte auf großes Interesse bei den unmittelbar in-

volvierten Personen und Stellen im österreichi -

schen Hochschulraum stoßen.

SC Mag. Elmar Pichl
Leiter der Sektion IV im BMWFW
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Studierendenrechte an Fachhochschulen und
 Privatuniversitäten: Erfahrungen und Empfehlungen
aus Sicht der Ombudsstelle für Studierende im
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung
und Wirtschaft 

Josef Leidenfrost, Anna-Katharina Rothwangl

Die Ombudsstelle für Studierende im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und

Wirtschaft behandelt seit 2012 Anliegen als vermittelnde Institution zwischen Studierenden und

Fachhochschulen bzw Privatuniversitäten. Nebst der jährlichen Berichtslegung an den Wissen-

schaftsminister und an den Nationalrat folgt zur Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung ab 2016

die landesweite Vernetzung mit lokalen hochschulischen Ombudsstellen (sowohl für Studierende

als auch zur Wahrung guter wissenschaftlicher Praxis). 

1. Vorbemerkung

Für Studierende an öffentlichen Universitäten

und Fachhochschulen war erstmals 1997 im dama-

ligen Bundesministerium für Wissenschaft und

Verkehr die sogenannte Studierendenanwaltschaft
eingerichtet worden (BMWF 2010, 52). Sie ist

2001 im seinerzeitigen Bundesministerium für

 Bildung, Wissenschaft und Kultur als Studieren-

denanwaltschaft NEU zur Behandlung von Be -

schwerden, Missständen und Unzulänglichkeiten,

ab dann auch an Privatuniversitäten und Päda -

gogischen Akademien, neu organisiert worden

(Leidenfrost, zfhr 2011, 117). Mit dem Hochschul-

Qualitätssicherungsgesetz (BGBl I 2011/74 im

Folgenden kurz HS-QSG) ist schließlich die Om-
budsstelle für Studierende im Bundesministerium

für Wissenschaft und Forschung (seit 2013: Bun-

desministerium für Wissenschaft, Forschung und

Wirtschaft) als Stabsstelle gesetzlich verankert

worden. Sie ist innerhalb des Ministeriums unab-

hängig und weisungsfrei. In ihren Funktionalitäten

ist sie eine Hybrid-Konstruktion, da per definitio-

nem als Ombuds-, Informations- und Servicestelle

tätig. Sie ist anders als ihre Vorgängerinstitution

explizit (§ 31 Abs 1 HS-QSG) auch für Studien-

interessent/inn/en und Studienwerber/innen sowie

ehemalige Studierende aller hochschulischen Bil-

dungseinrichtungen zuständig. In ihrem Selbst-

verständnis agiert die Ombudsstelle nicht als

Behörde und übt auch keine Rechtsaufsicht aus.

Ihre Hauptaufgaben bestehen in der Vermittlung

bei studentischen Einzelanliegen und systemi-

schen Anliegen, in der Information und Aufklä-

rung zu hochschulischen Themen sowie als

Kommunikationsplattform für hochschulische In-

stitutionen und deren Interessensvertretungen.

Gemäß Gesetzes-Auftrag zu gemeinsamen Infor-

mationsveranstaltungen über Studierendenthemen

(§ 31 Abs 2 HS-QSG) hat die Ombudsstelle ge-

meinsam mit der ÖH, der ÖPUK und der FHK als

Kooperationspartner im November 2015 in Dorn-

birn und in Wien zwei Tagungen zum Thema „Be-

stehende und zukünftige Rechtsverhältnisse

Studierende – Hochschulinstitutionen an Fach-

hochschulen und Privatuniversitäten“ abgehalten,

dazu folgen einige Reflexionen aus Sicht der Om-

budsstelle.

1.1. Studierendenrechte im österreichischen

Hochschulraum

Gesetzlich festgelegte Studierendenrechte (also

formelle Rechtsverhältnisse und ausdefinierte
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Rechtsbeziehungen zwischen Studierenden und

Hochschulinstitutionen) sind im österreichischen

Hochschulraum sehr unterschiedlich geregelt. Für

den Bereich der ab dem Studienjahr 1994/95 akti-

ven Fachhochschulen (damals zehn, heute 613

 Studiengänge) ist es erst in jüngerer Zeit zu weiter-

reichenden Regelungen gekommen als seinerzeit

im Fachhochschul-Studiengesetz 1993 (BGBl

1993/340; im Folgenden kurz: FHStG) etabliert.

Für den seit 2000 entstandenen Bereich der staatlich

akkreditierten Privatuniversitäten fehlen gesetzlich

normierte studienrechtliche Normen gänzlich. 

Studierenden stehen bei der Unterstützung ihrer

definierten Rechte „intern“, an den Hochschulin-

stitutionen, vor allem die Österreichische Hoch-

schülerinnen- und Hochschülerschaft, zentral die

Bundesvertretung (gemäß § 4 Abs 1 Hochschüle-

rinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 BGBl

I 2014/15 im Folgenden kurz HSG) und lokal vor

Ort die dortigen Vertretungen (gemäß § 12 Abs 2

HSG) zur Verfügung. An einigen österreichischen

Hochschulinstitutionen gibt es mittlerweile eigene,

lokale Ombudsstellen, darunter als jüngste die spe-

zielle „Ombudsstelle Studienrecht“ an der FH

Technikum Wien (https://www.technikum-wien.at/

studieninformationen/infos-zum-studium/ombuds-

stelle-studienrecht/ [15.04.2016]). „Extern“ gibt

es die Ombudsstelle für Studierende im Bundes-
ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft als zentrale Anlaufstelle, auch für nicht

detailliert oder gar nicht festgelegte Rechte bzw für

rechtliche Querschnittsmaterien, für Studierende,

Studieninteressent/inn/en, Studienwerber/innen

und ehemalige Studierende. Es handelt sich dabei

um ein gesetzlich verankertes Recht dieser Perso-

nenkreise. Zu gewissen hochschulischen Bereichen

kann bei vermeintlichen oder tatsächlichen Miss-

ständen in der Hochschul-Verwaltung (zB bei An-

gelegenheiten der Studienförderung) auch die

Volksanwaltschaft angerufen werden.

1.1.1. Studierendenrechte an Fachhochschulen

Im Studienjahr 2014/15 (Stichtag 15.11.2015)

gab es in Österreich 55.598 FH-Studierende. In Be-

werbungsverfahren um FH-Studienplätze standen

53.635 Bewerber/inne/n (Mehrfachbewerbungen

sind möglich) 18.424 Aufgenommene gegenüber.

Neben den gesetzlichen FH-Studierendenrechten

gibt es auch solche in den Studien- und Prüfungs-

ordnungen. Diese haben nach § 10 Abs 3 Z 10

FHStG in den FH-Satzungen öffentlich zugänglich

zu sein. In einer Erhebung der Ombudsstelle im

Herbst 2015 sind dazu insgesamt 382 geregelte
Themenfelder identifizierbar gewesen, von „Ab-

haltung von Prüfungen“ über „Plagiate und Ghost -

writing“ bis zu „Zuständigkeiten der Studien-

gangs leitung“. 

Auf Grund der veröffentlichten Studien- und

Prüfungsordnungen (vgl § 10 Abs 3 Z 3 FHStG),

sollten FH-Studierende (und Studienwerber/innen)

über ihre Rechte und Pflichten hinreichend infor-

miert sein. Alltagserfahrungen – früher der Studie-

rendenanwaltschaft – und jetzt der Ombudsstelle

zeigen, dass diese Rechte im Studierendenalltag

bzw in konkret notwendigen Anwendungssituatio-

nen den Studierenden oftmals nicht entsprechend

bewusst bzw bei ihnen nicht hinlänglich bekannt

sind.

Was Studieninteressentinnen, also „Personen

ab deren dokumentierbarem Erstkontakt mit der Ins -

titution, an der sie eine Zulassung oder Aufnahme

anstreben“ (Tätigkeitsbericht der OS für Studie-

rende 2014/15/47) bzw Studienwerber/innen, also

Personen, die sich in einem (oder mehreren) Be-

werbungsverfahren befinden, betrifft, gibt es sehr

wenige gesetzlich geregelte Rechte. In § 8 Abs 5

Z 4 FHStG ist festgelegt, dass im Antrag auf Ak-

kreditierung eines Fachhochschul-Studienganges

auch die Vorlage einer Aufnahmeordnung, in der

die Zahl der Studienplätze und die Kriterien für die

Auswahl von Studienwerberinnen und Studienwer-

bern für den Fall anzugeben ist, wenn die Zahl der

Bewerbungen die Zahl der Studienplätze über-

steigt. Gemäß § 11 Abs 1 FHStG ist eine zur

 Reihungsliste führende Bewertung der Bewerber/

innen überprüfbar und nachvollziehbar zu doku-

mentieren. 

Die bei der Ombudsstelle eingegangenen FH-

Anliegen der letzten acht Semester betrafen in den

Bereichen Studien- und Lehrbetrieb primär die

Themen Qualifikationen von Lehrveranstaltungs-
Leiter/inne/n (§ 8 Abs 3 Z 3 FHStG; vgl erforder-

licher Praxisbezug § 14 Abs 5 lit. f–k FH-Akkredi-
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tierungsverordnung), Lehrmaterialien und Wie-
derholungsjahr (§ 18 Abs 4 FHStG); im Bereich

Prüfungsbetrieb die Themen Vorbereitung und
Durchführung von Prüfungen (§ 13 FHStG), Be-
urteilungen von Prüfungen sowie Studien- und
Prüfungsordnungen generell (§ 10 Abs 3 Z 3 und

§ 20 FHStG); im Bereich Service- und Verwal-

tungsbetrieb die Themen Aufnahmeverfahren
(§ 11 FHStG) sowie Ausbildungsverträge. Von

den insgesamt 137 Anliegen aus dem FH-Bereich

konnte seit 2012 der Großteil gelöst werden. 

1.1.2. Studierendenrechte an Privatuniversitä-

ten

Der Sektor der Privatuniversitäten ist seit sei-

nem Beginn der am raschesten wachsende Hoch-
schul-Bereich in Österreich und hat zugleich den

höchsten Anteil an internationalen Studierenden,

nämlich 39,1 %. An den derzeit 12 akkreditierten

privaten Universitäten im österreichischen Hoch-

schulraum sowie deren ausländischen „Ablegern“

studierten im Studienjahr 2014/15 (Stichtag 3. Au-

gust 2015) laut uni:data 9.287 Personen. Zu Beginn

des Wintersemesters 2014/15 gab es an Privatuni-

versitäten 159 eingerichtete Studiengänge. An

 einigen Institutionen wird ausschließlich auf Eng-

lisch unterrichtet.

Seit dem Jahr 2000 bis heute waren insgesamt

17 Institutionen im Privatuniversitätsbereich ak-

kreditiert worden, fünf davon ist seither die Akkre-

ditierung entzogen worden oder sie haben selbst

keine Reakkreditierung (mehr) angestrebt.  

Studierendenrechte an Privatuniversitäten

waren und sind im Rahmen der Akkreditierungen

und Reakkreditierungen (früher durch den Akkre-

ditierungsrat, jetzt durch die AQ Austria) kein

Schwerpunkt. Das Privatuniversitätengesetz stellt

im § 3 Abs 5 (BGBl I 2011/74; im Folgenden kurz:

PUG) lediglich fest, dass die Rechtsverhältnisse

zwischen Studierenden und Privatuniversitäten pri-
vatrechtlicher Natur seien. Gemäß § 31 Abs 1 HS-

QSG ist die Ombudsstelle auch für Studierende

(und Studienwerber/innen) an Privatuniversitäten

zuständig bzw können diese genannten Personen-

kreise ihre Anliegen an die Ombudsstelle richten.

Darauf besteht, wie bei FH-Studierenden, ein

Rechtsanspruch. So wie im Bereich der Fachhoch-

schulen sind auch im Bereich der Privatuniversitä-

ten die Beziehungen zwischen Studierenden und

Institutionen vertraglich festgelegt, entweder in

Ausbildungsverträgen oder in allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen. Die Ombudsstelle übt – so

wie über Fachhochschulen – über Privatuniversi-

täten keine Rechtsaufsicht aus.  

An Anliegen von Studierenden an Privatuniver-

sitäten gab es bei der Ombudsstelle bis dato zum

Bereich Studien- und Lehrbetrieb als Themen

„(kurzfristiges) Auslaufen eines Studienprogram-
mes“, „Anerkennung“, zum Bereich Prüfungsbe-

trieb die Themen „Beurteilung“ und „Ausschluss
vom Studium“ sowie im Bereich Service- und Ver-

waltungsbetrieb „Interpersonelles“. Die Anzahl

der Anliegen war mit 28 innerhalb der Gesamtsta-

tistik relativ gering. 

2. Zur Rolle der Ombudsstelle für Studierende

vis-à-vis Hochschulinstitutionen: 

Nicht Rechtsaufsicht, sondern Vermittlung

zur Qualitätsverbesserung 

Die Ombudsstelle für Studierende im Bundes-

ministerium für Wissenschaft, Forschung und

Wirtschaft ist per definitionem eine hybride Om-

buds-, Informations- und Servicestelle und damit

primär keine hoheitliche Stelle zur Überprüfung

der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen,

 Satzungen, Curricula oder Studien- und Prüfungs-

ordnungen. Im HS-QSG ist keine Befugnis vorge-

sehen, dass die Ombudsstelle in verwaltungs-

respektive hoheitlichen Instanzenzügen eingeglie-

dert ist.

Sowohl an Fachhochschulen als auch an Privat-

universitäten haben die jeweiligen Organe und

 Angehörigen gemäß § 31 Abs 4 HS-QSG der Om-

budsstelle für Studierende jedenfalls Auskünfte in

den von ihr bezeichneten Angelegenheiten zu er-

teilen. In der bisherigen Praxis ist es bei der Be-

handlung von studentischen Einzelanliegen zu

 keinen Durchführungsproblemen bei Auskunftsan-

fragen an und -erteilungen durch Hochschulinsti-

tutionen gekommen.

Seit der Novelle 2015 zum HS-QSG (siehe

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/
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A_00923/index.shtml [15.04.2016]) kann die Om-

budsstelle neben Anliegen, die von Studieninteres-

sent/inn/en, Studienwerber/inne/n, Studierenden

oder von ehemaligen Studierenden kommen, nun-

mehr auch amtswegig Anliegen aufgreifen (§ 31

Abs 3 HS-QSG). Die Bearbeitung beginnt mit der

Kategorisierung des Anliegens, dieses wird in der

Datenbank erfasst, Recherchen werden angestellt

und Stellungnahmen eingeholt. Situationsbedingt

kann die Einbindung der ÖH, anderer Ombudsstel-

len oder von Behörden und Ministerien erfolgen,

die mit der behandelten Materie zu tun haben.

Nach Vorliegen eines abschließenden Ergebnisses

werden die unmittelbar Betroffenen informiert. Es

können Empfehlungen bzw Vorschläge an Organe

oder Angehörige von Hochschulinstitutionen sowie

an den Gesetzgeber im Tätigkeitsbericht der Om-

budsstelle erstellt werden. 

3. Bisherige Erkenntnisse und Empfehlungen

der Ombudsstelle für Studierende an Fach-

hochschulen und Privatuniversitäten 

Über ihre Arbeit hat die Ombudsstelle für Stu-

dierende einen jährlichen Tätigkeitsbericht an den

Wissenschaftsminister und an den Nationalrat zu

legen. Seit dem Studienjahr 2012/13 erfolgte dies

dreimal. Die Berichte sind am 15.12. eines Kalen-

derjahres über das vorangegangene Studienjahr fäl-

lig. Dem Minister und den Parlamentariern werden

darin Zahlen, Daten und Fakten zu den Anliegen-

Statistiken (nach Institutionen und nach Hauptka-

tegorien), Sachverhalte von behandelten Anliegen

(ohne Anführung der konkreten Institutionen)

sowie Vorschläge für Verbesserungen gegeben.

Nach deren Einlangen im Präsidialbüro des Parla-

ments werden die Berichte dem nächstmöglichen

Wissenschaftsausschuss gemäß § 28b Geschäfts-

ordnungsgesetz des Nationalrates 1975 (BGBl

1975/410) zur sogenannten Enderledigung zuge-

wiesen. Als Ergebnis der Beratungen wird ein

Kommuniqué beschlossen, das über die erfolgten

Wortmeldungen nach Redner/inne/n, nicht aber

über Beratungsgegenstände berichtet. Seit 2012

sind in den Tätigkeitsberichten insgesamt 19 Vor-
schläge an Angehörige von Fachhochschulen
und Privatuniversitäten und 16 an den Gesetzge-

ber ergangen. Es gibt derzeit keine Rückmelde-

pflicht zu den Vorschlägen der Ombudsstelle. Dies

wird in Beratungen zu kommenden Gesetzesnovel-

len thematisiert werden, um die Nachhaltigkeit der

Arbeit der Ombudsstelle auch über die Einzelan-

liegen hinaus sicherzustellen. 

4. Ausblick

Die Ombudsstelle für Studierende im Bundes-

ministerium für Wissenschaft, Forschung und

Wirtschaft ist als Ombuds-, Informations- und

Servicestelle tätig. Konkretere Funktionalitäten
sind vom Gesetz her nicht ausdifferenziert. Im
Laufe der letzten vier Studienjahre hat die Om-

budsstelle daher von zentraler Stelle aus beides,

„lokale“ Anliegen und auch systemische Anlie-

gen aufgegriffen, behandelt und darüber öffent-

lich berichtet. 

In einer Begleitstudie zu den zukünftigen Auf-

gabengebieten der Ombudsstelle wurde die ver-
stärkte Zusammenarbeit mit den hochschulischen

Einrichtungen der Qualitätssicherung und lokalen

Ombudsstellen, sowohl für Studierende als auch

zur Wahrung bzw Sicherung der guten wissen-

schaftlichen Praxis, definiert.   

Bei lokalen Hochschul-Ombudsstellen gibt es

in Österreich in den letzten Jahren einen steigenden

Trend, dass Hochschulinstitutionen im Rahmen

ihrer autonomen Möglichkeiten solche Einrichtun-

gen vor Ort selbst installieren (http://www.hoch-

schulombudsmann.at/wp-content/uploads/2015/03

/Werkstattbericht_12final2_ganz.pdf). Diesen ist

gemein, dass sie vor Ort niedrigschwellig erreich-

bar sind und möglichst autonom Studierenden-An-

liegen behandeln. Ein weiterer großer Schritt zur

gemeinsam besseren Gewährleistung von Studie-

rendenrechten im österreichischen Hochschulraum

ist die Gründung eines informellen österreichi -

schen Netzwerkes aller bestehenden hochschuli-

schen Ombudsstellen. Zu dessen Hauptaufgaben

werden der Erfahrungsaustausch untereinander, die

kontinuierliche Professionalisierung sowie die ge-

meinsame Weiterentwicklung von Agenden zählen,

was zur ständigen Verbesserung der Qualität im

Hochschulalltag beitragen wird.  
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Zur Gestaltung von Ausbildungsverträgen im 
Fachhochschul-Bereich

Werner Hauser

Der gegenständliche Beitrag stellt sich als gekürzte Fassung eines in der zfhr 2016, 12 erschie-

nenen Beitrages zum Thema „Perspektiven betreffend die korrekte Gestaltung von

 Ausbildungsverträgen im Fachhochschul-Bereich“ dar und basiert auf einem Vortrag,  welcher

am 24.11.2015 im Rahmen einer Arbeitstagung der Ombudsstelle für Studierende des Bundes-

ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft im Bildungszentrum der AK Wien

gehalten wurde. Im Wesentlichen werden im Folgenden das rechtliche Wesen der Aufnahme zu

Fachhochschul-Studien thematisiert und entsprechende Hinweise zur rechtlichen Gestaltung

der diesbezüglich bedeutsamen Rechtsverhältnisse geboten.

1. Rechtsform der „Aufnahme“ zu einem Fach -

hochschul-Studiengang

Mangels einer diesbezüglich eindeutigen Re -

gelung im Fachhochschul-Studiengesetz (BGBl

1993/340; im Folgenden kurz: FHStG) wurde

 zunächst die Auffassung vertreten, dass die Auf-

nahme von Studierenden im Fachhochschul-Be-

reich im Wege des öffentlich-rechtlichen Aktes

eines Bescheides zu erfolgen habe (s dazu etwa die

Hinweise bei Perthold-Stoitzner, in: Prisching/
Lenz/Hauser [Hg] 2007, 35 mwN).

Letztlich hat sich jedoch bereits relativ früh in

der einschlägigen Lehre (Kostal, in: Prisching/
Lenz/Hauser [Hg] 2004, 157 ff [168 ff]; Hauser,

in: Funk/Hauser ua 2006, 294 f) die Auffassung

durchgesetzt, dass es sich bei der Aufnahme im

Fachhochschul-Bereich um ein privatrecht liches
Rechtsverhältnis handelt.

Zuletzt ist diese Auffassung durch die

höchstgerichtliche Judikatur (VwGH 28.6.2010

hre 108 ÖHZ 2011/3, 17 = zfhr 2011, 110; VfGH

5.12.2013 Hre 152, N@HZ 2014, 69 [Janesch] =

zfhr 2014, 51 sowie OGH 26.2.2014 Hre 155,

N@HZ 2014, 110 [krit Hauser]) bestätigt worden,

indem – vereinfacht gesprochen – generalisierend

argumentiert wurde, dass mangels einer gesetzli-

chen Regelung, der zu Folge die „Aufnahme“ (Zu-

lassung) einer/eines Studienwerbers/in zu einem

Studien gang an einer Fachhochschule durch Be-

scheid zu erfolgen hätte, eben diese Aufnahme

nicht durch Bescheid erfolgen kann; vielmehr

handle es sich bei der Aufnahme um eine zivil -
rechtliche Angelegenheit, die durch Abschluss

eines privatrechtlichen Ausbildungsvertrages zu re-

geln ist.

2. Konsequenzen aus der zivilrechtlichen Qua-

lifizierung 

Mit Kostal, in: Prisching/Lenz/Hauser (Hg),

168 ist davon auszugehen, dass es sich beim Aus-

bildungsvertrag um einen „atypischen Vertrag“
(einen „Vertrag sui generis“) handelt, der nicht ein-

deutig einem der vom Gesetzgeber vorgegebenen

Vertragstypen zugeordnet werden kann; dem

gemäß ist dieser Vertrag – im Rahmen der

 einschlägigen gesetzlichen Konkretisierungen (ins-

besondere durch das FHStG und das Hochschul-

Qualitätssicherungsgesetz, BGBl I 2011/74 idgF;

im Folgenden kurz HS-QSG) – der privatautono-

men Gestaltung der Vertragsparteien überlassen

und stellt sich jedenfalls als Dauerschuldverhältnis

dar. 

Dies hat zur Folge, dass betreffend dieses Ver-

tragsverhältnisses die allgemeinen zivilrechtlichen
Bedingungen für den Vertragsabschluss gelten; dh,

dass – wie bei allen Verträgen – auch beim Ausbil-

dungsvertrag die allgemeinen Vertragsvorausset-

zungen vorliegen müssen, damit ein gültiger
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Vertrag zustande kommt. Dabei ist Folgendes von

Bedeutung:

l Verträge kommen durch übereinstimmende
Willenserklärungen von Angebot und An-

nahme zustande (§ 861 ABGB).

l Im Übrigen ist zu beachten, dass die an einem

Rechtsgeschäft beteiligten Personen einen Ge-

schäftswillen jeweils nur im Rahmen ihrer Ge-
schäftsfähigkeit (Volljährigkeit ist ab dem 18.

Lebensjahr gegeben) entwickeln können.

l Weiters müssen die entsprechenden Willenser-

klärungen im Hinblick auf den Abschluss des

Ausbildungsvertrages 

–   ernst gemeint,

–   frei von Irrtum, List und Zwang,
–   möglich (geradezu Unmögliches kann nicht

Vertragsgegenstand sein; zB „Ausbildung

zum Genie“) und 

–   erlaubt (Verträge, die gegen ein gesetzliches

Verbot oder die guten Sitten verstoßen, sind

nichtig) 

sein. 

l Was die Form des Ausbildungsvertrags betrifft,

so gilt diesbezüglich der Grundsatz der Form-
freiheit; das heißt, Ausbildungsverträge können

mündlich, schriftlich oder auch schlüssig (=

konkludent) zustande kommen. Jedoch ist

grundsätzlich anzuraten, dass aus Gründen der

besseren Beweissicherung Ausbildungsverträge

nach Tunlichkeit schriftlich abgeschlossen wer-

den. Daraus ergibt sich insbesondere auch die

Verpflichtung des Erhalters betreffend der im

Rahmen eines Studiums zu erlangenden akade-

mischen Grade Aufklärung zu bieten (s dazu

etwa OGH 1.7.2003 hre 71, Campus/ÖHZ

2006/7, 17).

Zu beachten ist bei der Vertragsgestaltung über-

dies der in § 4 Abs 1 FHStG verankerte diskrimi-
nierungslose Zugang zu den einzelnen Fachhoch-

schul-Studiengängen.

Des Weiteren gilt es darauf zu verweisen, dass

auch alle anderen im FHStG grundgelegten Stan-
dards im Zuge der Aufnahme bzw der Verankerung

im Aufnahmevertrag zu berück sichtigen sind;

dazu zählen etwa die einschlägigen Bestimmungen

betreffend des Aufnahme verfahrens in § 11

FHStG, die Anerkennungsgrundsätze bezüglich

nachgewiesener Kennt nisse in § 12 FHStG, die

einschlägigen Prüfungsmodalitäten (§§ 13, 15 ff

FHStG), die gesetzlich grundgelegten Vorausset-

zungen betreffend die Unterbrechung des Studiums

in § 14 FHStG, die Ungültigerklärungen von Prü-

fungen und wissenschaftlichen Arbeiten in § 20

FHStG etc.

Auch die Regelungen bzw Festlegungen im

Akkreditierungsbescheid sowie insbesondere jene

Teile der Satzung, welche die Studien- und Prü-
fungsordnung betreffen, sind von grundlegender

Bedeutung für das Ausbildungsverhältnis bzw den

Ausbildungsvertrag.

Um diesbezüglich im Einzelfall keine unklare

Rechtssituation entstehen zu lassen, ist es erforder-

lich, dass im Ausbildungsvertrag entsprechende
Verweise auf die im Ausbildungsvertrag angeführ-

ten (gestaltenden bzw ergänzenden) Regelungen

erfolgen und ausdrücklich vereinbart werden, dass

diese Bestimmungen (in der jeweils geltenden Fas-

sung) als Vertragsbestandteil Wirkung entfalten.

Der guten Ordnung halber sei darauf verwiesen,

dass es empfehlenswert ist, diesbezüglich auch

einen entsprechenden Verweis auf die ausdrückli-

che Geltung der jeweils in Kraft stehenden Haus-
ordnung des Erhalters der Fachhochschule bzw

von Fachhochschul-Studiengängen in den Aus -

bildungsvertrag aufzunehmen (s dazu etwa OGH

2.10.2007 Hre 84, Campus/ÖHZ 2008/5, 18). 

Ausdrücklich hervorzuheben ist noch, dass uU

bereits im Zuge der Anbahnung geschäftlicher

Kontakte vorvertragliche Pflichten entstehen kön-

nen, deren Verletzung regelmäßig Schadenersatz-

pflichten auslösen. Zu diesen vorvertraglichen

Verpflichtungen zählen etwa Aufklärungs-, Schutz-

und Sorgfaltspflichten. 

Schließlich gilt es festzuhalten, dass auf Grund

der privatrechtlichen Gestaltung der Aufnahme

bzw des Ausbildungsvertrages iVm der in der

Regel vorliegenden Unternehmenseigenschaft des

Erhalters von Fachhochschul-Studiengängen bzw

Fachhochschulen grundsätzlich davon auszugehen

sein wird, dass das Rechtsverhältnis zwischen dem

Erhalter eines Fachhochschul-Studienganges bzw

einer Fachhochschule auf der einen Seite und

der/dem Studierenden auf der anderen Seite dem

Regelungsregime des Konsumentenschutzgesetzes
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(BGBl 1979/140 idgF; im Folgenden kurz:

KSchG) unterliegt (dazu eingehend Schweighofer,

zfhr 2014, 124 ff ([125 ff]). Dies bedeutet ua, dass

der Erhalter den in § 5a KSchG umfassend gere-

gelten so genannten „allgemeinen Informations-

pflichten“ im Vorfeld des Vertragsabschlusses

nachzukommen hat. Überdies normiert das KSchG

in § 6 Vertragsbestandteile, die im Rechtsverhältnis

zwischen Unternehmer/in und Konsument/inn/en

als unzulässig einzustufen sind; auch wird (aus fak-

tischen Gründen) kein Raum für die Vereinbarung

von Schiedsklauseln zwischen Erhalter und Studie-

renden bleiben, da die diesbezüglich für Konsu-

ment/inn/en geltenden Schutz-Voraussetzungen als

umfassend einengend zu qualifizieren sind.

3. Standardinhalte des Ausbildungsvertrages

Der seinerzeit für die Anerkennung (Akkredi-

tierung) von Fachhochschul-Studiengängen zu-

ständige weisungsfrei gestellte Fachhochschulrat
hat betreffend der Inhalte des Ausbildungsvertra-
ges in dem von ihm herausgegebenen Mitteilungs-

blatt „FHR-Info“ vom Juli 1997 (Nr 8) unter der

Überschrift „FH-Info Nr 1: Ausbildungsvertrag“

faktisch jene Standards kommuniziert, auf dessen

Basis in der Folge die überwiegende Anzahl der

österreichischen Erhalter die entsprechenden Aus-

bildungsverträge gestaltet hat. An der genannten

Stelle ist festgehalten, dass folgende Angaben je-

denfalls in den Ausbildungsvertrag aufzunehmen

sind:

l Bezeichnung der Vertragspartner/innen (Erhal-

ter und Studierende/r);

l Bezeichnung des Studienganges;

l Dauer der Ausbildung;

l Folgen einer Vertragsverletzung;

l Gerichtsstand (Benennung des im Streitfall zu-

ständigen Gerichtes);

l Ort und Datum des Vertragsabschlusses.

Weiters ist in der „FHR-Info“ vom Juli 1997

(Nr 8) ausgeführt, dass als zentrale Verpflichtung
des Erhalters die Gewährleistung eines ordnungs-

gemäßen Studienbetriebes anzusehen ist, der den

Studierenden all jene Voraussetzungen bietet, die

notwendig sind, das Studium innerhalb der vorge-

sehenen Studiendauer mit bestmöglichem Erfolg

abzuschließen. In diesem Zusammen hang ist über-

dies festgehalten, dass „eine nähere Konkretisie-

rung dieser Pflicht (Umfang des Angebotes an

Lehrveranstaltungen, Anzahl der Prüfungstermine

etc) (…) unter Hinweis auf die Studien- und Prü-

fungsordnung unterbleiben (sollte)“.

Als Pflichten der Studierenden ist an der er-

wähnten Stelle niedergeschrieben, dass dazu „ins-

besondere die persönliche Anwesenheit und aktive

Beteiligung am Studienbetrieb sowie die Einhal-

tung von Prüfungs- und Abgabeterminen“ zählen;

überdies „kann aber auch die Befolgung bestimm-

ter Hausordnungsvorschriften vereinbart werden“.

Des Weiteren ist in der „FHR-Info“ vom Juli

1997 (Nr 8) festgelegt, dass insbesondere folgende

Vertragsinhalte als unzulässig anzusehen seien:

l Zugangsbeschränkungen, die mit § 4 Abs 1

FHStG unvereinbar sind;

l Aufnahmegebühren;

l Pönale, da der Studienabschluss eine nicht er-

zwingbare Leistung darstellt.

Bemerkenswerter Weise beinhaltet das FHStG

keine ausdrücklichen Beendigungsgründe; ledig-

lich in § 18 Abs 5 idF BGBl 2011/74 FHStG ist (im

verwandten Bereich dazu) mittlerweile festgehal-

ten, dass für Studierende, die wegen der negativen

Beurteilung bei der letzten zulässigen Wiederho-

lung einer Prüfung vom Studiengang ausgeschlos-

sen werden, eine neuerliche Aufnahme in den

selben Studiengang nicht möglich ist. Vor diesem

Hintergrund hielt der Fachhochschulrat bereits sei-

nerzeit fest, dass der Vertrag in beiderseitigem Ein -

vernehmen jederzeit ohne Angabe von Gründen

zulässigerweise aufgelöst werden könne. Eine

 einseitige Kündigung durch den Erhalter sei „aus-

schließlich aus den im Vertrag vereinbarten Grün-

den zulässig“, wobei „eine geplante Kündigung

(…) der/dem Studierenden nachweislich mindes-

tens einmal anzudrohen“ ist. Eine einseitige Kün-

digung durch die/den Studierenden „ist zum Ende

eines jeden Semesters, jedoch unter Einhaltung

einer zu bestimmenden Kündigungsfrist zulässig“.

Schließlich hielt der Fachhochschulrat fest, dass

„durch Austritt eines Studierenden auf Grund man-

gelnden Studienerfolges (negative Beurteilung der

letztmöglichen Prüfungswiederholung) durch Ab-

brechen des Studiums und durch erfolgreichen



FachbeitragN@HZ

14

Sondernummer

 Abschluss des Studienganges der Ausbildungsver-

trag (erlischt)“.

Auf Basis der auszugsweise dargestellten in der

genannten FHR-Info zum Ausbildungsvertrag wur-

den in der Folge bei den einzelnen Erhaltern zahl-

reiche ergänzende Vertragsbedingungen in die

einzelnen Ausbildungsverträge mit aufgenommen

(s dazu etwa die Übersicht im Dokument „FHK-

Empfehlungen zum Inhalt der Ausbildungsverträge

vom Mai 2014 sowie weiters die Darstellungen bei

Kostal, in: Prisching/Lenz/Hauser 2004, 168 ff und

Seelmann, N@HZ 2014/1, 15 ff ); dazu zählen ua

folgende Aspekte: 

l Verweis auf die verpflichtende Bezahlung eines

ÖH-Beitrages;

l datenschutzrechtliche Aspekte (sowohl betref-

fend die Einräumung der Zustimmung zur Ver-

arbeitung von studentischen Daten als auch

Verweise betreffend die Wahrung von Datenge-

heimnissen durch Studierende);

l immaterialgüterrechtliche Regelungen (insbe-

sondere betreffend Erfindungen und eigentüm-

licher geistiger Schöpfungen);

l Regelungen betreffend Kostenbeiträge (zB für

Exkursionen – gem § 2 Abs 4 FHStG ist die

Einhebung von pauschalierten Kostenbeiträgen

für Materialien, Sachmittel und sonstige Ser-

viceleistungen, die den laufenden, regulären

Betrieb eines Studiums betreffen, unzulässig);

l Zustimmung zu einer Schlichtung bzw Media-
tion im Falle von Streitfällen (unter Wahrung

der ordentlichen Rechtswege);

l Aufnahme einer Bedingung, der zu Folge

im Falle von zu geringen Anmeldezahlen die

Durchführung des Studiums unterbleibt;

l Aufnahme eines Schriftformgebotes (unter aus-

drücklichem Verweis der Geltung der Schrift-

form im Hinblick auf allfällige Ausbildungsver-

tragsergänzungen bzw -ab änderun gen).

Es sei auch an dieser Stelle ausdrücklich fest-

gehalten, dass die angeführten sowie allfällige wei-

tere Inhalte des Ausbildungsvertrages lediglich im
Rahmen der Geltung der allgemeinen (zivilrecht-
lichen) Gesetze (neben den bereits angeführten

ABGB sowie dem KSchG kann dabei ua auch das

sog Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz, BGBl I

2014/33 eine entsprechende Rolle spielen, sofern

Ausbildungsverträge unter Verwendung eines

Fernkommunikationsmittels abgeschlossen werden

sollten) sowie der eingangs angeführten besonde-
ren fachhochschulspezifischen Regelungen Gül-

tigkeit beanspruchen können.
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1. Einleitung

Der Ausbildungsvertrag bildet das Herzstück

der Beziehung zwischen Studierenden und Privat-

universitäten. Dabei präsentieren sich einzelne Pri-

vatuniversitäten unterschiedlich; eine gemeinsame,

institutionenübergreifende Diskussion über die in-

haltliche Ausgestaltung des Ausbildungsvertrages

hat innerhalb der Privatuniversitätenkonferenz be-

gonnen, steht hier im Gegensatz zum Fachhoch-

schulbereich jedoch erst am Anfang, nicht zuletzt

auf Grund der bisher weitgehend konfliktfreien

Ausgangslage. 

Zum Stichwort „Ausbildungsvertrag (an Privat-

universitäten)“ findet sich auf der Homepage des

Hochschulombudsmanns (http://www.hochschu-

lombudsmann.at/wp-content/uploads/2015/02/

Ausbildungsvertrag-an-Privatuniversitäten.pdf

[1.4.2016]) folgender programmatischer Satz:

„Nicht alle Privatuniversitäten in Österreich ver-

wenden das Instrument eines [gemeint: schriftli-

chen] Ausbildungsvertrages“. Angesichts dieser

Aussage wird das vorhandene Verbesserungspo-
tential schnell augenscheinlich. 

Eine Verbesserung der bestehenden Verträge

bzw die Identifizierung und das zukünftige Vermei-

den von sittenwidrigen Klauseln führt nicht nur zu

einer Erhöhung der Rechtssicherheit für Studie-

rende, sondern auch zu einer Minderung des

 Unternehmensrisikos für die Träger von Privat -

universi täten. 

2. Zivilrechtliche Natur des Ausbildungsvertrages 

Es besteht kein allgemeines verfassungsrecht-

liches Gebot, die Rechtsbeziehung zwischen

 Trägern von Bildungseinrichtungen hoheitlich aus-

zugestalten. Aus dem rechtsstaatlichen Prinzip er-

gibt sich diesbezüglich alleine die Verpflichtung

des einfachen Gesetzgebers, die Durchsetzbarkeit

von Ansprüchen des Einzelnen jedenfalls zu ge-

währleisten. So hat sich der Gesetzgeber im Fall

der Privatuniversitäten im Gegensatz zur Rechts-

lage an den öffentlichen Universitäten dazu

 entschieden, die Rechtsverhältnisse zwischen Stu-

dierenden und Privatuniversitäten kraft ausdrück-

licher gesetzlicher Anordnung als Akte des Privat-
rechts auszugestalten (§ 3 Abs 5 Privatuniversitä-

tengesetz – PUG, BGBl I 2011/74 idF BGBl I

2015/45). Dies entspricht auch der Rechtslage an

Fachhochschulen, wobei hier eine ausdrückliche

gesetzliche Regelung fehlt (VwGH 28.6.2010,

2010/10/0126 = hre 108; VfGH 5.12.2013, B572/

2013 = hre 152).

Zur Streitbeilegung sind Studierende daher ge-

zwungen, den Zivilrechtsweg einzuschlagen und

ihre Forderungen vor den ordentlichen Gerichten

einzuklagen. Klagen im Zivilverfahren sind im Ge-

gensatz zum verwaltungsrechtlichen Verfahren an

öffentlich-rechtlichen Universitäten mit einem ten-

denziell hohen Kostenrisiko belastet. 

Nach ständiger Rechtsprechung des OGH

kommt es für die rechtliche Qualifikation eines

Vertrages, der Elemente verschiedener Vertragsty-

pen aufweist, darauf an, welche der Elemente vor

Rechtliche Rahmenbedingungen von Ausbildungs -
verträgen an Privatuniversitäten 

Markus Grimberger/Armin Mölk 

Rechtsverhältnisse zwischen Studierenden und Privatuniversitäten basieren – im Gegensatz zur

Situation an (öffentlichen) Universitäten – auf einem zivilrechtlichen Vertrag. Während die ein-

schlägigen hochschulrechtlichen Normen wenige inhaltliche Determinanten des Ausbildungs-

vertrags liefern, schränken die Bestimmungen des (allgemeinen) Zivilrechts den Vertragsinhalt

teils deutlich ein. 
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allem bezüglich des vereinbarten Schuldinhalts

überwiegen. Der Ausbildungsvertrag fällt unter

keine der Vertragstypen des ABGB; auf der Basis

der privatrechtlichen Vertrags- und Formfreiheit

handelt es sich daher um einen Vertrag sui generis,
jedenfalls aber um ein Dauerschuldverhältnis

(Grimberger/Huber 2012, Anm 12 zu § 3 PUG).

Bei Dauerschuldverhältnissen ist ein über längere

Zeit andauerndes Verhalten oder die Erbringung re-

gelmäßig wiederkehrender Leistungen geschuldet.

Das Gesamtausmaß der Leistungen ist nicht objek-

tiv bestimmbar bzw Primat der zeitlichen gegen-

über der sachlichen Begrenzung. Damit gelten für

den Ausbildungsvertrag dieselben Sonderregeln

wie für Dauerschuldverhältnisse im Allgemeinen,

dh die Anfechtung wegen Willensmängeln wirkt

grundsätzlich bloß ex nunc (stRsp des OGH, vgl

etwa OGH 29.8.1979, 6 Ob 641/79; 28.5.1999, 6

Ob 81/99a; 30.11.2006, 8 Ob 86/06i ua), das Rück-

trittsrecht nach §§ 918 ff ABGB ist beschränkt und

den Vertragsparteien steht zwingend ein außeror-

dentliches Kündigungsrecht aus wichtigem Grund

zu (OGH 12.6.1986, 6 Ob 531/85).

3. Vertragsinhalte des Ausbildungsvertrages 

3.1. Inhaltliche Determinanten 

Neben den allgemeinen Bestimmungen des

ABGB (insbesondere zum Vertragswesen, zur

Leistungserfüllung und zu Leistungsstörungen)

sind auch in einer Vielzahl anderer rechtlicher

Quellen teils zwingende, teils dispositive Normen

vorzufinden, die den Inhalt des abzuschließenden

Ausbildungsvertrages vordeterminieren und be-

grenzen. 

Als Verbrauchergeschäft zwischen Unterneh-

mer/in (Privatuniversität) und Konsument/in (Stu-

dierenden) unterliegt der Ausbildungsvertrag den

Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes

(KSchG), BGBl 1979/140 idF BGBl I 2015/105.

Die Privatuniversitäten treffen daher schon vor

Vertragsabschluss allgemeine vorvertragliche In-

formationspflichten (§ 5c KSchG), andererseits

sind die in § 6 KSchG genannten Vertragsbestand-

teile zwingend unzulässig. Bei Abschluss des Aus-

bildungsvertrages im Wege des Fernabsatzes sind

darüber hinaus die Bestimmungen des mit Juni

2014 in Kraft getretenen Fern- und Auswärts -

geschäfte-Gesetzes (FAGG), BGBl I 2014/33, zu

beachten. Ähnlich dem KSchG besteht die Rück-

trittsmöglichkeit des/den Studierenden ohne An-

gabe von Gründen binnen der gesetzlich vorge-

sehenen Frist. Zudem sind bei Fernabsatzverträgen

die in § 4 Abs 1 FAGG genannten Informationen

dem/der Verbraucher/in (Studierenden) klar und

verständlich in einer dem verwendeten Fernkom-

munikationsmittel angepassten Art und Weise be-

reitzustellen (zB auf einem dauerhaften Datenträger).

Weder das Privatuniversitätengesetz (BGBl I

2011/74 idF BGBl I 2015/45; im Folgenden kurz:

PUG), bzw das Hochschul-Qualitätssicherungsge-

setz (BGBl I 2011/74 idF BGBl I 2015/46; im

 Folgenden kurz: HS-QSG), noch die auf ihren

Grundlagen erlassenen Verordnungen enthalten nä-

here Bestimmungen über Form oder Inhalt des

Ausbildungsvertrages. Einzig der mit Wirksamkeit

zum 1.7.2015 novellierte § 17 Abs 1 lit l Privatuni-

versitäten-Akkreditierungsverordnung (PU-AkkVO)

sieht nunmehr vor, dass die Privatuniversität „öf-

fentlich leicht zugänglich Informationen über die

allgemeinen Bedingungen für die abzuschließen-

den Ausbildungsverträge zur Verfügung“ stellen

muss. Diese Anforderung wird in der Praxis regel-

mäßig durch Veröffentlichung auf der Homepage
der jeweiligen Privatuniversität erfüllt werden. Da-

neben wird bloß noch in Anlage 1 des nicht im Ver-

ordnungsrang befindlichen Leitfadens für die

Akkreditierung von Privatuniversitäten der Ausbil-

dungsvertrag als Teil des Prüfbereichs im Sinne des

§ 14 PUG erwähnt. In künftigen Reakkreditie-

rungsverfahren bildet der Ausbildungsvertrag dem-

zufolge einen verpflichtenden Teil der mit dem

entsprechenden Antrag an die AQ Austria einzurei-

chenden Unterlagen. 

3.2. Hauptleistungen 

Hauptleistungen der Privatuniversität sind das

Erbringen des Unterrichts auf Universitätsniveau,

die Ermöglichung des Studienabschlusses in der

festgelegten Studienzeit (ein konkreter Studien -

erfolg wird jedoch nicht geschuldet) sowie die

 Zurverfügungstellung der dazu notwendigen Res-



Fachbeitrag N@HZ

17

Sondernummer

sourcen. Auf der anderen Seite des synallagmati-
schen Vertrages haben die Studierenden die Ver-

pflichtung zur Entrichtung des Studienbeitrags

sowie zum ordentlichen Betreiben des Studiums –

unter Einhaltung der einschlägigen studienrechtli-

chen Bestimmungen, dh insbesondere der regelmä-

ßigen Teilnahme am Unterricht – und der Ver fas-

sung der notwendigen wissenschaftlichen Arbeiten. 

Studienrechtliche Bestimmungen (wie etwa

§§ 11 bis 21 FHStG für Fachhochschulen) fehlen

im PUG völlig. Einzig § 3 Abs 1 PUG stellt in dif-

fuser Form auf die Regelungen des UG ab: „Bietet

die Privatuniversität gleichlautende akademische

Grade wie an Universitäten gemäß UG an, so müs-

sen diese Studien mit den entsprechenden Studien

an öffentlichen Universitäten in Bezug auf das Er-

gebnis der Gesamtausbildung gleichwertig sein.“

Den Erläuterungen ist dazu zu entnehmen, dass die

akademischen Grade „unter denselben Vorausset-

zungen und Bedingungen anzubieten [sind], wie

sie für öffentliche Universitäten gemäß Universi-

tätsgesetz 2002 gelten“ (ErläutRV 1222 BlgNR 24.

GP, 26). Ob eine Gleichwertigkeit der organi -

satorischen, vor allem der studienrechtlichen Be-

stimmungen im Einzelfall vorliegt, ist jeweils

Gegenstand des Akkreditierungsverfahrens. Eine

Definition von studienrechtlichen Mindeststan-

dards ist jedenfalls weder dem PUG noch der  

PU-AkkVO zu entnehmen. 

3.3. Formalbestandteile und Nebenleistungen

Neben den oben genannten Hauptleistungen

 besteht der Ausbildungsvertrag regelmäßig aus

 folgenden Formalbestandteilen und Nebenleis-
tungen (siehe dazu bereits die vorgeschlagene

Gliederung von Ausbildungsverträgen im FH-Be-

reich bei Kostal 2004, 168 sowie bei Seelmann
2014, 16 f):  

l Vertragspartner: Der Ausbildungsvertrag wird

zwischen der juristischen Person  Privatuniver-

sität und der/dem Studierenden geschlossen, bei

Minderjährigen (etwa im künstlerischen Be-

reich, wo eine Reifeprüfung regelmäßig keine

Zulassungsvoraussetzung darstellt) vertreten

durch den gesetzlichen Vertreter. 

l Studiengang

l Beginn und Dauer der Ausbildung: Zulas-

sungsfristen können von der Privatuniversität

autonom festgelegt werden. Die Regel- oder

Mindeststudiendauer ergibt sich aus dem Cur-

riculum. Für den Fall der Überschreitung einer

Höchstzahl von Semestern (zB Studiengangs-

höchstdauer der Studien- und Prüfungsord-

nung) besteht die Möglichkeit, den Vertrag

entweder durch Zeitablauf zu beenden oder

eine Kündigungsmöglichkeit vorzusehen. 

l ÖH-Beitrag: Eine der wesentlichsten Neuerun-

gen des Hochschülerinnen- und Hochschüler-

schaftsgesetzes 2014 (BGBl I 2014/45; im

Folgenden kurz: HSG), stellt die (Wieder-)Ein-

gliederung der Studierenden an Privatuniversi-

täten dar. Die Vorschreibung und Einhebung

dieses Studierendenbeitrags sowie allfälliger

Sonderbeiträge (Versicherung) erfolgt durch die

Privatuniversitäten (§ 38 Abs 4 HSG). 

l Folgen bei Vertragsverletzung: Konventional-

strafen sind nur eingeschränkt zulässig und un-

terliegen darüber hinaus dem unverzichtbaren

richterlichen Mäßigungsrecht. Im Fall von

„Stornogebühren“ muss den Studierenden

gleichzeitig eine Rücktrittsmöglichkeit einge-

räumt werden. 

l Immaterialgüterrechte/Werknutzung: Studie-

rende haben nicht nur das Urheberrecht der

Lehrunterlagen zu wahren, sondern werden an

einzelnen Institutionen im Ausbildungsvertrag

zur Einräumung einer (zeitlich und örtlich un-

begrenzten) Werknutzungsbewilligung ver-

pflichtet. 

l Verwendung automationsunterstützt verarbei-
teter Daten / Datenschutz

l Beurlaubung: Es besteht die Möglichkeit,

nicht jedoch eine grundsätzliche Verpflichtung,

eine Beurlaubung von Studierenden aus vorde-

finierten Gründen vertraglich vorzusehen. Als

inhaltliche Vorbilder einer solchen Regelung

können die Beurlaubungsgründe in § 67 UG

und § 14 FHStG bzw der auf ihrer Grundlage

erlassenen Ausführungsbestimmungen dienen.

Das Vertragsverhältnis bleibt während einer Be-

urlaubung weiterhin aufrecht, regelmäßig wer-

den nur die gegenseitigen Hauptleistungen

vorübergehend ausgesetzt. 
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l Einhaltung der Ordnungsvorschriften (Haus-,

Bibliotheks- und sonstige Benützungsordnun-

gen).

l Beendigung des Ausbildungsvertrages: Das

Dauerschuldverhältnis kann durch Ablauf der

vereinbarten Zeit, einvernehmliche Auflösung

oder Kündigung erfolgen, wobei Kündigungs-

gründe einerseits gesetzlich zwingend vorgese-

hen sind, darüber hinaus auch weitere Gründe

vertraglich individuell vereinbart werden kön-

nen. Im Gegensatz zum UG ist eine semestrale

Erneuerung im Sinne einer Fortsetzungsmel-

dung möglich, aber nicht notwendig. Ein Weg-

fall der Akkreditierung führt nicht per se zu

einer Beendigung des  Ausbildungsvertrages

(Huber 2011, 176 ff), dies kann (und sollte)

aber vertraglich vorgesehen werden. Mögliche

vorzeitige Beendigungsgründe wären der Ab-

bruch des Studiums durch die/den Studierenden

oder die Beendigung wegen mangelndem Stu-

dienerfolg. 

l Schlussbestimmungen: Schriftlichkeitsgebot,

Gerichtsstand, Salvatorische Klausel, Ort und

Datum des Vertragsschlusses etc.
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Welche Verhältnisse wünschen wir uns an den
Fachhochschulen?

Heidi Esca-Scheuringer und Kurt Koleznik

Im Beitrag wird die Ansicht vertreten, dass zunächst eine Diskussion über wünschenswerte

 Verhältnisse stattfinden sollte, bevor etwaige Modifikationen bei den Rechtsverhältnissen in

 Erwägung gezogen werden. 

1. Vorbemerkungen

Die österreichische Fachhochschul-Konferenz

(im Folgenden kurz: FHK) ist die Interessensver-
tretung der österreichischen Fachhochschulen.

Mitglieder der FHK sind die Erhalter aller 21 Fach-

hochschulen sowie deren Kollegiums- und Studi-

engangsleiterinnen bzw -leiter. Eine Kernaufgabe

der FHK ist es, ihre Mitglieder zu unterschiedli-

chen rechtlichen Fragestellungen zu beraten. Da-

durch liegt dem FHK-Generalsekretariat ein guter

Überblick über die hochschulrechtlich relevanten

Sachverhalte der letzten Jahre vor.

Bei der Veranstaltung der Ombudsstelle „Die

bestehenden und zukünftigen Rechtsverhältnisse

der Studierenden“ fungierte die FHK als Koopera-

tionspartnerin. In einem Begrüßungsstatement

konnten die Autorin und der Autor (Esca-Scheu-
ringer bei der Begrüßung in Dornbirn und Koleznik
bei der Begrüßung in Wien) ein paar wesentliche
Aspekte einbringen, die aus Sicht der FHK im

Kontext der Themenstellung relevant erschienen.

Aus Sicht der FHK wäre es sinnvoll, zunächst

einen Diskurs über das Verhältnis zwischen Fach-
hochschulen und Studierenden zu führen, bevor

etwaige Modifikationen bei den Rechtsverhältnis-

sen in Erwägung gezogen werden. Aus Sicht der

FHK sollten sich alle Beteiligten bewusst sein, dass

Änderungen der Rechtsverhältnisse unmittelbaren

Einfluss auf die Verhältnisse haben, die Studieren-

den, Lehrenden und Forschenden, respektive alle

Angehörigen der Fachhochschulen an ihren Hoch-

schulen vorfinden.

2. „Structure follows Strategy“

Wenn die studienrechtlichen Rahmenbedingun-

gen der Fachhochschulen zur Diskussion stehen,

dann sollten die unmittelbar Betroffenen in diesen

Diskurs eingebunden werden und das sind die Stu-

dierenden. Nur die Studierenden selbst können da-

rüber entscheiden, welche Rahmenbedingungen sie

an ihren Fachhochschulen vorfinden wollen. Mög-

liche Änderungen, die hier vorgenommen werden,

haben immer zwei Seiten und zwar für alle Betrof-

fenen. Sollen die Fachhochschulen ähnlich den

 öffentlichen Universitäten in Zukunft vermehrt ho-

heitlich agieren, wie dies seitens der Bundesvertre-

tung der ÖH immer wieder gefordert wird, würde

sich dies auf die internen Abläufe und damit auch

auf das Verhältnis zu den Studierenden unmittelbar

auswirken. Die Verfahren würden dadurch standar-

disierter und automatisierter werden. Vielleicht

wären sie für die Fachhochschulen einfacher zu ad-

ministrieren. Aber was bedeutet das für das Ver-

hältnis zwischen Hochschulen und Studierenden?

Wären einvernehmliche Lösungsansätze für kon-

krete studien- und prüfungsrechtliche Problemstel-

lungen im selben Ausmaß möglich wie bisher?

Gäbe es weiterhin die Möglichkeit, Einzelfälle fle-
xibel und unbürokratisch zu lösen?      

Unserer Ansicht nach wäre es im Kontext ge-

genständlicher Thematik sinnvoll, der Erkenntnis

„Structure follows Strategy“ zu folgen und sich

zunächst mit der Beschreibung der Verhältnisse zu

befassen, die wir uns an den Fachhochschulen

wünschen. Erst dann sollte über allenfalls notwen-

dige Strukturen diskutiert werden.
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3. Bildungspolitischer Hintergrund der Fach-

hochschulen

Tatsache ist, dass mit den Fachhochschulen ein

neuer, innovativer Hochschultyp in Österreich im-

plementiert wurde, der sich vom bestehenden Sys-

tem der öffentlichen Universitäten abheben sollte

(vgl dazu ErläutRV 949 BlgNR 18. GP, 9). Es ging

um die Schaffung eines differenzierten Hochschul-

raums. Differenziert in den Inhalten, differenziert

in der Ausführung, keine Differenzierung bei den

Abschlüssen. Diese bildungspolitische Vorgabe hat

zur Entwicklung einer eigenständigen Hochschul-

kultur an Fachhochschulen geführt. 

4. Verständnis von Hochschulkultur an Fach-

hochschulen

Im Bereich ihrer Kernkompetenzen „Lehre und

Forschung“ wird an Fachhochschulen sehr viel

 Augenmerk auf eine gute Gesprächsbasis mit den
Studierenden gelegt. Langwierige Streitereien,

anonymisierte Verfahren und hoheitliches Ver -

fügen haben hier keinen Platz. Studien- und

 prüfungsrechtliche Angelegenheiten werden in der

Satzung des (Fachhochschul-)Kollegiums auf

Basis der gesetzlichen Vorgaben konkretisiert. Die

Studierenden sind in den Beschluss der Satzung als

Mitglieder des Kollegiums eingebunden (§ 10

Abs 2 Fachhochschul-Studiengesetz, BGBl I

1993/340; im Folgenden kurz: FHStG). Die stu-

dien- und prüfungsrechtlichen Regelungen, die das

FHStG vorsieht, werden gemeinhin als ausrei-

chend detailliert erachtet, um einheitliche Studien-

bedingungen zu gewährleisten. 

Von Beginn ihres Bestehens im Jahr 1994 an

waren Fachhochschulen im Sinne eines differen-

zierten Hochschulraumes angehalten, Alleinstel-

lungsmerkmale auszubilden, die sie von anderen

Hochschul-Sektoren abgrenzen sollten. Folgende

Alleinstellungsmerkmale der Fachhochschulen

halten wir im Kontext der gegebenen Themenstel-
lung für besonders relevant:

l Die Fachhochschulen sind im Verhältnis zu den

Studierenden ausgesprochen lösungs- und ser-
viceorientiert. Im Falle eines Konflikts oder

Härtefalls wird der unmittelbare Kontakt zwi-

schen Studierenden und Lehrenden bzw Studie-

renden und Hochschulleitung als sehr wichtig

erachtet. 

l Durch gute Betreuungsverhältnisse und über-

schaubare Verwaltungseinheiten wird der un-

mittelbare Kontakt zu den Studierenden

gewährleistet.

l Anstelle von streng einzuhaltenden Verwal-

tungsverfahren gilt es, im Verhältnis zu den

Studierenden konsensuale Lösungen zu fin-

den. Im Bereich des Studien- und Prüfungs-

rechts kommt nämlich das Zivilrecht zur

Anwendung, wonach Studierende und Fach-

hochschulerhalter als gleichberechtige Ver-

tragsparteien zu behandeln sind. Hoheitliche

Verwaltungsverfahren bestehen lediglich in

einem kleinen Bereich (vgl § 10 Abs 3 Z 9

FHStG: Verleihung akademischer Grade und

deren Widerruf, Nostrifizierung ausländischer

akademischer Grade sowie im Einvernehmen

mit dem Erhalter die Verleihung von im

 Universitätswesen üblicher akademischer Eh-

rungen).  

l Fachhochschulen betrachten Maßnahmen der

externen Qualitätssicherung als Selbstver-

ständlichkeit. Auf institutioneller Ebene finden

gemäß § 22 Hochschul-Qualitätssicherungsge-

setz (BGBl I 2011/74; im Folgenden kurz:  HS-

QSG) gleichwohl wie an den öffentlichen

Universitäten alle sieben Jahre Audits statt. An-

ders als an den öffentlichen Universitäten sind

auf Ebene der Studiengänge gemäß § 23 HS-

QSG Programmakkreditierungen vorgesehen.

Eine positive Programmakkreditierung ist Vo-

raussetzung dafür, dass ein Studiengang ange-

boten werden darf. 

5. Resümee 

Die Verhältnisse, die die Studierenden an Fach-

hochschulen vorfinden, unterscheiden sich in vie-

lerlei Hinsicht von jenen an den öffentlichen

Universitäten. Vielleicht ist bei großen Verwal-

tungseinheiten, wie es die Universitäten sind, eine

gewisse Standardisierung der Verfahren notwen-

dig. Vielleicht ist es dort notwendig, Verfahren zu

formalisieren, ohne dass auf persönliche Aspekte
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des jeweiligen Einzelfalls eingegangen werden

kann. Gerade in diesem Punkt ist es Aufgabe der

Fachhochschulen im Sinne einer differenzierten
Hochschulkultur auch differenziert zu agieren.

Fachhochschulen geben konsensualen Lösungen

gegenüber hoheitlichen Verwaltungsakten den Vor-

zug. Das Verhältnis zwischen Studierenden und

Hochschule ist eines auf Augenhöhe, in dem sich

die Beteiligten als gleichwertige Partner gegen-

überstehen. 

Mag. Kurt Koleznik, geboren am 10.3.1962 in Höchst/Vorarlberg. Seit Jänner 2006 General -

sekretär der Österreichischen Fachhochschul-Konferenz (FHK). Zuvor fünf Jahre Geschäftsführer

der Fachhochschule Vorarlberg. Davor sechs Jahre in der Automobilzulieferbranche als Personal-

leiter tätig. Studium der Philosophie und Kunstgeschichte an der Universität Innsbruck.

Korrespondenz: kurt.koleznik @fhk.ac.at

Mag. Heidi Esca-Scheuringer, MBL, geboren 1976 in Salzburg. Seit 2004 bei der FHK als

 Referentin tätig und in dieser Funktion für rechtliche Fragen zuständig. Seit 2012 ist sie

 Forschungsreferentin der FHK. Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und

Absolvierung des Universitätslehrganges für Wirtschaftsjuristen an der Universität Salzburg.

Korrespondenz: heidi.esca-scheuringer@fhk.ac.at
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FH-Ausbildungsverträge und FH-Studien- und
 Prüfungsordnungen

Josef Leidenfrost/Anna-Katharina Rothwangl

1. Vorbemerkung

Fachhochschulen (Determinativkompositum

aus „Fach“ und „Hochschule“) in Österreich sind

Hochschul-Institutionen, die Lehre und Forschung

auf wissenschaftlicher Grundlage mit anwen-
dungsorientiertem Schwerpunkt betreiben; s dazu:

https://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule_(%

C3%96sterreich). Das Studienangebot erstreckt

sich über ingenieur-, natur-, sozial- und wirt-

schaftswissenschaftliche sowie technische Stu -

diengänge. Derzeit gibt es österreichweit 618

Studiengänge von 21 durch die AQ Austria (Agen-

tur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Aus-

tria) akkreditierten Fachhochschulen mit 55.598

Studierenden (Quelle: http://www.fachhochschu-

len.ac.at/; 15.11.2015).

2. Ausbildungsverträge an Fachhochschulen

Nach abgeschlossenem Bewerbungsverfahren

erhalten die ausgewählten Kandidatinnen und Kan-

didaten einen sogenannten Ausbildungsvertrag.

Da im Fachhochschul-Studiengesetz nicht aus-

drücklich geregelt ist, dass die Zulassung eines

Studierenden zu einem Fachhochschul-Studien-

gang bescheidmäßig zu erfolgen hat, sind diese

Rechtsverhältnisse zivilrechtlich, eben durch einen

Ausbildungsvertrag geregelt (Hauser 2014, 61). Es

sind gesetzlich oder im Verordnungsweg keine

weiteren Details zu den Kriterien eines solchen

Vertrages festgelegt.

Bereits 1997 hatte die Geschäftsstelle des
Fachhochschul-Rates gemeinsam mit der damals

zuständigen Fachabteilung I/B/17 des BMWF
Empfehlungen zur Ausgestaltung von Ausbil-

dungsverträgen gegeben, in concreto in der FH-

Info Nr 1. Diese lauteten wie folgt: 

„Wozu wird ein Ausbildungsvertrag abge -
schlossen?

Während die Aufnahme eines Studierenden an
einer Universität bescheidmäßig erfolgt (Zulas-
sung), ist das Verhältnis zwischen dem Anbieter
eines Fachhochschul-Studienganges (Erhalter)
und Studierenden eine privatrecht liche Beziehung.
Im Bereich der hoheitsrecht lichen Verwaltung sind
Rechte und Pflichten der Studierenden gesetzlich
geregelt. Im eher privatrechtlich gestalteten Fach-
hochschul-Bereich ist dies nicht bzw nur ansatz-
weise der Fall. Daher müssen die wechselseitigen
Rechte und Pflichten der Vertragspartner verein-
bart werden.

Wer sind die Vertragspartner?

Der Erhalter eines Fachhochschul-Studien -
ganges hat mit jedem seiner Studierenden an -
läßlich der Aufnahme einen Ausbildungsvertrag
abzuschließen. Durch den Abschluss eines gül tigen
Ausbildungsvertrages wird das Rechts verhältnis
zwischen Erhalter und Studierenden begründet.

Achtung: Ein Ausbildungsvertrag zwischen
Erhalter und einem minderjährigen Studieren den
muß von einem Erziehungsberechtigten des Studie-
renden unterzeichnet werden.

Was soll ein Ausbildungsvertrag jedenfalls ent-
halten?

Grundsätzlich besteht Formfreiheit; es ist je -
doch empfehlenswert, den Vertrag ausdrücklich als
‚Ausbildungsvertrag‘ zu bezeichnen. Fol gende An-
gaben müssen jedenfalls aufgenom men werden:
l Bezeichnung der Vertragspartner (Erhalter und

Studierender);
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l Bezeichnung des Studienganges;
l Dauer der Ausbildung; 
l Folgen einer Vertragsverletzung; 
l Gerichtsstand (Benennung des im Streitfall zu-

ständigen Gerichtes);
l Ort und Datum des Vertragsabschlusses.

Wie soll ein Ausbildungsvertrag inhaltlich gestal-
tet werden? 

Für die Gestaltung privatrechtlicher Verträge
gilt grundsätzlich das Prinzip der Privatauto -
nomie. Allerdings sind der Gestaltungsfreiheit
Grenzen gesetzt, insbesondere durch
1. das Bundesgesetz über Fachhochschul-Stu -

diengänge (FHStG), BGBl Nr 340/1993; 
2. andere gesetzliche Bestimmungen, insbe -

sondere durch das Vertragsrecht des Allge -
meinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB);

3. den Anerkennungsbescheid des Fachhoch -
schulrates;

4. die besondere Rechenschaftspflicht der Er -
halter, die aus der Förderung durch öffent liche
Mittel resultiert.
Das Kernstück des Ausbildungsvertrages be -

steht in der Vereinbarung der wechselseitigen
Rechte und Pflichten der Vertragspartner.

Welche Pflichten und Rechte hat der Erhal ter ge-
genüber den Studierenden?

Die zentrale Verpflichtung des Erhalters be -
steht in der Gewährleistung eines ordnungs -
mäßigen Studienbetriebes, der den Studieren den
all jene Voraussetzungen bietet, die not wendig
sind, das Studium innerhalb der vorge sehenen Stu-
diendauer mit bestmöglichem Er folg abzuschließen
(Ausbildungsgarantie). Eine nähere Konkretisie-
rung dieser Pflicht (Umfang des Angebotes an
Lehrveranstal tungen, Anzahl der Prüfungstermine
etc) sollte unter Hinweis auf die Studien- und
Prüfungs ordnung unterbleiben.

Ein ordnungsgemäßer Studienbetrieb setzt das
Zusammenwirken zwischen Erhalter und Stu -
dierenden voraus. Der Erhalter hat daher das
Recht, Studierende unter bestimmten Voraus -
setzungen vom Studium auszuschließen. Die

Gründe, die zu einem Studienausschluss führen
können, sind im Ausbildungsvertrag ab schließend
anzuführen und genau zu konkreti sieren. General-
klauseln wie zB ‚ungebührliches Verhalten‘ genü-
gen dieser Anforderung nicht. Hingegen kommen
etwa das unentschuldigte und unbegründete Fern -
bleiben des Studierenden über einen be stimmten
Zeitraum oder das wiederholte und verschuldete
Nichteinhalten von Prüfungs- bzw Abgabeterminen
als Ausschließungs gründe in Frage.

Ist die Einhebung einer Kaution oder eines
Sachmittelbeitrages vorgesehen, so sind Höhe,
Einhebungszeitpunkt und – im Falle der Kau tion –
Rückerstattungszeitpunkt festzulegen.  

Welche Pflichten und Rechte haben Studie rende
gegenüber dem Erhalter?

Die Rechte der Studierenden umfassen insbe -
sondere, in begründeten Fällen das Studium zu un-
terbrechen und – unter bestimmten Vor aus-
setzungen – ein Studienjahr zu wiederholen (
FHR-Info Nr 4).

Zu den Pflichten der Studierenden zählen ins -
besondere persönliche Anwesenheit und aktive Be-
teiligung am Studienbetrieb sowie die Ein haltung
von Prüfungs- und Abgabeterminen. Es kann aber
auch die Befolgung bestimmter Hausordnungsvor-
schriften vereinbart werden.

Was darf in einem gültigen Ausbildungsver trag
nicht vereinbart werden? 

Ganz allgemein gesagt, darf ein Ausbildungs -
vertrag keine Inhalte vorsehen, die gegen
 ge setzliche Bestimmungen oder gegen den Aner -
kennungsbescheid des Fachhochschulrates ver -
stoßen. Enthält ein Ausbildungsvertrag bei spiels-
weise einseitige Belastungen der Studie renden, so
könnten diese uU als sittenwidrig beurteilt werden.
Als unzulässig werden bei spielsweise folgende
Vertragsinhalte betrachtet:

l Zugangsbeschränkungen 
Der Ausbildungsvertrag darf keine Zugangs -

beschränkungen enthalten, die dem verfas sungs -
rechtlich geschützten Gleichheitsgrund satz wider-
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sprechen bzw mit § 4 (1) FHStG unvereinbar sind.
Insbesondere wären Zu gangsbeschränkungen auf
Grund persönlicher Merkmale wie Geburt, Ge-
schlecht, Rasse, Stand, Klasse und Bekenntnis un-
zulässig. 

l Aufnahmegebühren
Da in jenen Bereichen der Universitäts- und

Hochschulstudien, in welchen Aufnahmever fahren
durchgeführt werden (zB Übersetzer- und Dol-
metschstudium, Studium an Kunst hochschulen)
keine Gebühren für die Teil nahme am Aufnahme-
verfahren eingehoben werden, wird die Einhebung
von Aufnahmege bühren auch im Fachhochschul-
bereich als un zulässig erachtet.

l Pönale
Da der Studienabschluss eine nicht erzwing-

bare Leistung darstellt und eine Strafzahlung
für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens eines
Studie renden mit dem Grundsatz der Bildungsfrei-
heit unvereinbar ist, wird die Vereinbarung eines
Pönales als unzulässig erachtet.

Aus welchen Gründen kann der Vertrag aufgelöst
werden?

In beiderseitigem Einvernehmen ist die Auf  -
lösung des Ausbildungsvertrages jederzeit ohne
Angabe von Gründen möglich.

Eine einseitige Kündigung durch den  Er hal ter
ist ausschließlich aus den im Vertrag ver ein barten
Gründen zulässig. Eine geplante Kündigung ist
dem Studierenden nachweislich mindestens einmal
anzudrohen.

Eine einseitige Kündigung durch den Studie -
renden ist zum Ende eines jeden Semesters, jedoch
unter Einhaltung einer zu bestimmenden Kündi-
gungsfrist zulässig.

Durch Austritt eines Studierenden auf Grund
mangelnden Studienerfolges (negative Beur teilung
der letztmöglichen Prüfungswiederho lung), durch
Abbrechen des Studiums und durch erfolgreichen
Abschluss des Studiengangs erlischt der Ausbil-
dungsvertrag.“

Zu den Mindestinhalten von Ausbildungsver-

trägen heißt es Anfang der 2010er Jahre in der Bro-

schüre „Stichwort! Fachhochschul-Studium!“
der Ombudsstelle für Studierende, 17 f wie folgt: 

„Ausbildungsvertrag
An Fachhochschul-Studiengängen bzw an

Fachhochschulen wird nach erfolgreicher Beendi-
gung des Aufnahmeverfahrens zwischen der/dem
Studierenden und dem Fachhochschul-Erhalter
des Studienganges ein Ausbildungsvertrag abge-
schlossen. Dieser Vertrag begründet eine Rechts-
beziehung zwischen der/dem Auszubildenden und
dem Erhalter des Studiengangs.

Nachfolgende Angaben sollten in jedem Fall
im Ausbildungsvertrag enthalten sein:
l Bezeichnung der Vertragspartner (Fachhoch-

schul-Erhalter und Studierende);
l Bezeichnung des Studiengangs;
l Dauer der Ausbildung;
l Folgen einer Vertragsverletzung;
l Gerichtsstand (Benennung des im Streitfall zu-

ständigen Gerichtes);
l finanzielle Verpflichtungen (Studienbeiträge);
l Ort und Datum des Vertragsabschlusses

Das Kernstück des Ausbildungsvertrages stellt
die Vereinbarung der wechselseitigen Rechte und
Pflichten der Vertragspartner dar. Die Fachhoch-
schul-Erhalter verpflichten sich im Sinne einer
Ausbildungsgarantie, einen ordnungsgemäßen Stu-
dienbetrieb zu gewährleisten. Die Studierenden
müssen die Voraussetzungen vorfinden, die not-
wendig sind, das Studium innerhalb der vorgese-
henen Studiendauer mit bestmöglichem Erfolg
abzuschließen.

Ausschlussgründe: Für einen ordnungsgemä-
ßen Studienbetrieb ist das Zusammenwirken zwi-
schen Fachhochschul-Erhalter und Studierenden
notwendig. Erhalter haben das Recht, Studierende
unter bestimmten Voraussetzungen vom Studium
auszuschließen. Potentielle Ausschlussgründe sind
im Ausbildungsvertrag anzuführen und genau zu
konkretisieren. Die Rechte der Studierenden um-
fassen insbesondere, in begründeten Fällen, das
Studium zu unterbrechen und – unter bestimmten
Voraussetzungen – ein Studienjahr zu wiederholen.
Zu den Pflichten der Studierenden zählen die per-
sönliche Anwesenheit und aktive Beteiligung am
Studienbetrieb sowie die Einhaltung von Prüfungs-
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und Abgabeterminen. Darüber hinaus kann auch
die Befolgung bestimmter Hausordnungsvorschrif-
ten festgelegt werden.

Unzulässige Vertragsinhalte: Ein Ausbildungs-
vertrag darf keine Inhalte vorsehen, die gegen
 gesetzliche Bestimmungen oder gegen den Akkreditie-
rungsbescheid von AQ Austria verstoßen. Als unzu-
lässig werden zB folgende Vertragsinhalte betrachtet:
l Zugangsbeschränkungen: Der Ausbildungs -

vertrag darf keine Zugangsbeschränkungen
enthalten, die dem verfassungsrechtlich ge-
schützten Gleichheitsgrundsatz widersprechen
bzw mit § 4 Abs 1 Fachhochschul-Studiengesetz
(FHStG) unvereinbar sind

l Aufnahmegebühren: Die Einhebung von Ge-
bühren für die Teilnahme an Aufnahmeverfah-
ren im Fachhochschulbereich ist unzulässig

l Pönale: Der Studienabschluss stellt eine nicht
erzwingbare Leistung dar. Eine Strafzahlung;
für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens
eines/einer Studierenden ist mit dem Grundsatz
der Bildungsfreiheit unvereinbar, daher ist die
Vereinbarung einer Pönale unzulässig.
Erlöschung: Der Ausbildungsvertrag erlischt

durch das Ausscheiden Studierender auf Grund
mangelnden Studienerfolgs (zB negative Beurtei-
lung der letztmöglichen Prüfungswiederholung/
Ablehnung des Antrages auf Wiederholung eines
Studienjahres), durch Abbruch des Studiums sei-
tens der/des Studierenden oder durch den erfolg-
reichen Abschluss des Studiums. In beiderseitigem
Einvernehmen ist die Auflösung des Ausbildungs-
vertrages jederzeit auch ohne Angabe von
 Gründen möglich. Details darüber können vom
Fachhochschul-Erhalter festgelegt werden.“

Die (1996 gegründete) Fachhochschul-Konfe-
renz (im Folgenden kurz: FHK) als Sprachrohr aller

Fachhochschulen in Österreich fördert seit 1996 die

Kommunikation zwischen ihren Mitgliedern, diese

rekrutieren sich aus den Studiengangsleiterinnen

und Studiengangsleitern, Kollegiumsleiterinnen und

Kollegiumsleitern, Rektorinnen und Rektoren sowie

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern (siehe

http://www.fhk.ac.at/index.php?id=79). 

Die FHK und ihre Mitglieder vertreten die In-
teressen ihrer Mitglieder auf nationaler und inter-

nationaler Ebene. Durch Vernetzung und Verhand-

lungen mit Ministerien und Behörden sowie durch

regelmäßige Medienarbeit sollen die finanziellen

und rechtlichen Rahmenbedingungen für Fach-

hochschulen verbessert sowie einheitliche Stan-

dards und Transparenz im Hochschulsektor

geschaffen werden.

Unter dem Suchbefehl „Ausbildungsverträge“

auf der Homepage der FHK, www.fhk.ac.at

(19.5.2016), ergibt sich kein Treffer. Es gibt aber

ein internes Dokument zu den Mindestkriterien für

Ausbildungsverträge, das jedoch nicht öffentlich

zugänglich ist (Auskunft des Generalsekretariats

der FHK). Zur Stichwort-Kombination „FH“ und

„Ausbildungsverträge“ liefert eine Internet-Ab-

frage insgesamt 27.300 Treffer.

Auf Grund von teilweise sehr intensiv geführ-

ten Diskussionen in der österreichischen Fach-

hochschulgemeinde im Sommer 2014 (s dazu

etwa: DIE PRESSE vom 19.08.2014: „Studenten

klagen über Knebelverträge“; http://diepresse.com/

home/bildung/universitaet/3856986/Studenten-kla-

gen-uber-Knebelvertraege?from=suche.intern.portal)

hat die Ombudsstelle für Studierende im BMWFW

gemäß gesetzlichem Auftrag, regelmäßig durch

Veranstaltungen in Informationsaustausch mit Ein-

richtungen, die mit Studierendenthemen befasst

sind, zu treten (§ 31 Abs 2 HS-QSG), in sein Jah-

resarbeitsprogramm 2015 (vgl dazu: Ombudsstelle
für Studierende im BMWFW [Hg] 2014, 100) eine

Tagung zum Thema „Über bestehende und
 zukünftige Rechtsverhältnisse Studierende –
Hochschulinstitutionen an Fachhochschulen und
Privatuniversitäten” aufgenommen. Diese Tagung

wurde aus Gründen der geographischen Diversifi-

zierung binnen Wochenfrist sowohl in Dornbirn als

auch in Wien abgehalten. Ko-Veranstalter waren in

Vorarlberg die FHK, die Fachhochschule Vorarl-

berg und die Österreichische Hochschülerinnen-

und Hochschülerschaft, in Wien ebenfalls die FHK,

die ÖH und die Arbeiterkammer Wien. 

In Vorbereitung zu den beiden Tagungen wur-

den sowohl veröffentlichte Ausbildungsverträge
als auch netzverfügbare Studien- und Prüfungs-
ordnungen erhoben. Die Abfrage wurde unter-

schiedlich aufgenommen. Einige Vertreterinnen

und Vertreter aus dem FH-Sektor meinten intern,
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dass es konkreter Anlassfälle bedürfe, um eine der-

artige Auskunft geben zu müssen. Es handelte sich

dabei aber vielmehr um eine seit der Novelle 2015

zum HS-QSG mögliche amtswegige Be handlung

eines Anliegens (vgl näher bei § 31 Abs 3 HS-

QSG). Inhalte und Gestaltung der FH-Ausbil-

dungsverträge waren bereits am 17. März 2015 in

der Sitzung des parlamentarischen Wissenschafts-

ausschusses Diskussionsgegenstand gewesen, als

dort der Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle für

Studierende im BMWFW für das akademische

Jahr 2013/14 zur Debatte stand (s dazu: Kommu-

niqué über die Sitzung des Wissenschaftsausschus-

ses, https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/

KOMM/KOMM_00082/fname_390501.pdf).

Das Thema „FH-Ausbildungsverträge“ ist in

der Sitzung des Wissenschaftsausschusses vom

17. Februar 2016 bei der Diskussion des Tätig-

keitsberichtes der Ombudsstelle für Studierende im

BMWFW für das Studienjahr 2014/15 abermals

behandelt worden.

Insgesamt 20 FH-Trägereinrichtungen haben

mittlerweile ihre Verträge bei der Abfrage zur Ver-

fügung gestellt bzw Netzhinweise dazu gesendet.

Im Folgenden ist eine Übersicht über die netzzu-

gänglichen Ausbildungsverträge wiedergegeben:

Institution Ausbildungsvertrag
Studien-und 

Prüfungsordnung

FH Vorarlberg GmbH
Hinweis auf 

Ausbildungsvertrag
Ja (als PDF verfügbar)

MCI Management Center Innsbruck 

Internationale Hochschule GmbH

Hinweis auf 

Bildungsvertrag
Ja (als PDF verfügbar)

FHG-Zentrum für Gesundheitsberufe 

Tirol (fhg GmbH)
Ja (als PDF verfügbar) Ja (als PDF verfügbar)

FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH
Hinweis auf 

Ausbildungsvertrag
Ja (als PDF verfügbar)

FH Salzburg GmbH Ja (als PDF verfügbar) Ja (als PDF verfügbar)

FH Oberösterreich Ja (als PDF verfügbar) Ja (als PDF verfügbar)

FH Gesundheitsberufe Oberösterreich

GmbH
Ja (als PDF verfügbar) Ja (als PDF verfügbar)

FH Kärnten, gemeinnützige Priva t -

stiftung
Ja (als PDF verfügbar) Ja (als PDF verfügbar)

CAMPUS 02-Fachhochschule der

 Wirtschaft Graz GmbH
Ja (als PDF verfügbar) Ja (als PDF verfügbar)

FH JOANNEUM Gesellschaft mbH-

Fachhochschul-Studiengänge
Ja (als PDF verfügbar) Ja (als PDF verfügbar)

FH St. Pölten GmbH
Hinweis auf 

Ausbildungsvertrag
Ja (als PDF verfügbar)

IMC FH Krems GmbH Ja (als PDF verfügbar) Ja (als PDF verfügbar)

FH Wiener Neustadt für Wirtschaft und

Technik GesmbH
Ja (als PDF verfügbar) Ja (im Intranet verfügbar)
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3. FH-Studien- und Prüfungsordnungen

Ebenfalls in Vorbereitung zu der Dornbirner

und der Wiener Tagung erfolgte durch die

 Ombudsstelle für Studierende im BMWFW eine

internet-basierte Recherche und darauffolgende

Abfrage bei den FH-Trägereinrichtungen nach

den jeweiligen Studien- und Prüungsordnungen.

Anders als für die Ausbildungsverträge besteht

bei den FH-Studien- und Prüfungsordnungen Ver-
öffentlichungspflicht gemäß § 10 Abs 10 FHStG,

der wie folgt lautet:

„Erlassung einer Geschäftsordnung und einer
Satzung im Einvernehmen mit dem Erhalter. In der
Satzung sind jedenfalls die Studien- und Prü-
fungsordnungen, die Wahlordnung für das Kolle-

gium, die Einrichtung allfälliger Arbeitsausschüsse
und deren Statuten, Maßnahmen zur Gleichstel-
lung von Frauen und Männern, Bestimmungen
über Frauenförderung sowie Richtlinien für die
sinngemäße Verwendung von Bezeichnungen des
Universitätswesens und über Verleihung von aka-
demischen Ehrungen aufzunehmen. Die Satzung
ist in geeigneter Form zu veröffentlichen.“ (Her-

vorhebungen durch die Autoren.)

Auf die getätigte Abfrage kamen insgesamt 21
Antworten; in einem Fall hat die Trägereinrich-

tung bis dato keine Unterlagen zur Verfügung ge-

stellt. Insgesamt ergab der Vergleich der Studien-

und Prüfungsordnungen 420 Reglungsgegen-

stände, die nachfolgend alphabetisch aufgelistet

werden:

Institution Ausbildungsvertrag
Studien-und 

Prüfungsordnung

Fachhochschul-Studiengänge 

Militärische Führung
Ja (als PDF verfügbar) Ja (als PDF verfügbar)

Ferdinand Porsche Fern FH-Studien-

gänge Gesellschaft zur Erhaltung und

Durchführung von Fachhochschul-Studi-

engängen mbH

Ja (als PDF verfügbar) Ja (als PDF verfügbar)

Fachhochschule Technikum Wien Ja (als PDF verfügbar) Ja (als PDF verfügbar)

FH Wien Fachhochschul-Studiengänge

Betriebs- und Forschungseinrichtungen

der Wiener Wirtschaft GmbH (FHW

GmbH)

Ja (als PDF verfügbar) Ja (als PDF verfügbar)

Fachhochschule des bfi Wien GesmbH Ja (als PDF verfügbar) Ja (als PDF verfügbar)

FH Campus Wien - Verein zur Förderung

des Fachhochschul-, Entwicklungs- und

Forschungszentrums im Süden Wiens

Ja (als PDF verfügbar) Ja (als PDF verfügbar)

Lauder Business School – Ja (als PDF verfügbar)

Fachhochschule Burgenland GmbH Ja (als PDF verfügbar) Ja (als PDF verfügbar)
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Geregelte Themenfelder in Studien- und Prüfungsordnungen

an österreichischen Fachhochschulen gemäß im Internet

 veröffentlichter Unterlagen

(Stand: 1.10.2016; Informationen basierend auf Internet-Recherchen. 

Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit)

A

Abhaltung von Prüfungen

Abschl Prüfungen: Bachelorarbeiten und -prüfun-

gen

Abschl Prüfungen: In Hochschullehrgängen 

Abschl Prüfungen: Masterarbeiten und -prüfungen 

Abschl Prüfungen: Veröffentlichung und Sperre

von Abschlussarbeiten 

Abschließende Prüfungen 

Abschließende Prüfungen in Bachelor- und Mas-

terstudiengängen 

Abschließende Prüfungen in Fachhochschul-Ba-

chelor- und Fachhochschul-Masterstudiengän-

gen 

Abschließende Prüfungen in FH-Bachelor- und

FH-Masterstudiengängen 

Abschließende Prüfungen in FH-Bachelor-, FH-

Master- und FH-Diplomstudiengängen und Be-

urteilung

Abschlussprüfungen: Bachelorprüfungen

Abschlussprüfungen: Durchführung und Organisa-

tion von Abschlussprüfungen

Abschlussprüfungen: Leistungsbeurteilung bei Ab-

schlussprüfungen

Abschlussprüfungen: Masterprüfungen

Abschlussprüfungen: Wiederholung von kommis-

sionellen Abschlussprüfungen

Absenzen-Regelung (Auswirkung von Absenzen):

Absenzenregelung

Absenzen-Regelung: Vorgetäuschte Anwesenheit

Abweichende Prüfungsmethode

Abweichende Prüfungsmodalitäten 

Akademische Grade 

Akademisches Jahr 

Allgemeine Bestimmungen

Allgemeine Bestimmungen und Dokumentation 

Allgemeine Bestimmungen: Leistungsbeurteilung

nach Art der Lehrveranstaltung

Allgemeine Bestimmungen: Prüfungsorgane

Allgemeine Bestimmungen: Ziel und Zweck von

Prüfungen

Allgemeine Bestimmungen: Zweck und Geltungs-

bereich der Prüfungsordnung

Allgemeine Prüfungsbestimmungen 

Allgemeine Prüfungsmodalitäten 

Allgemeine Prüfungsordnung: Abschl Prüfungen

in FH-Master- u Diplomstudiengängen: Zielset-

zung 

Allgemeine Prüfungsordnung: Abschl Prüfungen

in FH-Master- u Diplomstudiengängen: Zulas-

sung 

Allgemeine Prüfungsordnung: Abschl Prüfungen

in FH-Master- u Diplomstudiengängen: Ter-

mine 

Allgemeine Prüfungsordnung: Abschl Prüfungen

in FH-Master- u Diplomstudiengängen: Orga-

nisation 

Allgemeine Prüfungsordnung: Abschl Prüfungen

in FH-Master- u Diplomstudiengängen: Beno-

tung 

Allgemeine Prüfungsordnung: Abschl Prüfungen

in FH-Master-u Diplomstudiengängen: Wieder-

holen 

Allgemeine Prüfungsordnung: Bachelorarbeiten:

Begutachtung und Begutachtungsfristen 

Allgemeine Prüfungsordnung: Bachelorarbeiten:

Benotung und Wiederholung 

Allgemeine Prüfungsordnung: Bachelorarbeiten:

Fachbetreuung 

Allgemeine Prüfungsordnung: Bachelorarbeiten:

Themenfindung 

Allgemeine Prüfungsordnung: Bachelorarbeiten:

Veröffentlichung und Ausschluss der Benüt-

zung 

Allgemeine Prüfungsordnung: Bachelorarbeiten:

Zeitrahmen 



Fachbeitrag N@HZ

29

Sondernummer

Allgemeine Prüfungsordnung: Bachelorarbeiten:

Zielsetzung 

Allgemeine Prüfungsordnung: Bachelorprüfung:

Prüfungsorganisation 

Allgemeine Prüfungsordnung: Bachelorprüfung:

Termine 

Allgemeine Prüfungsordnung: Bachelorprüfung:

Wiederholung von Bachelorprüfungen 

Allgemeine Prüfungsordnung: Bachelorprüfung:

Zielsetzung 

Allgemeine Prüfungsordnung: Bachelorprüfung:

Zulassung 

Allgemeine Prüfungsordnung: Benotung 

Allgemeine Prüfungsordnung: Beurteilung und Or-

ganisation der Prüfungsleistungen 

Allgemeine Prüfungsordnung: DA bzw MA in

Master- u Diplomstudiengängen: Zielsetzung 

Allgemeine Prüfungsordnung: DA bzw MA in

Master- u Diplomstudiengängen: Zeitrahmen 

Allgemeine Prüfungsordnung: DA bzw MA in

Master- u Diplomstudiengängen: Themenfin-

dung 

Allgemeine Prüfungsordnung: DA bzw MA in Mas-

ter- u Diplomstudiengängen: Fachbetreuung

Allgemeine Prüfungsordnung: DA bzw MA in

Master- u Diplomstudiengängen: Begutach-

tungsfristen 

Allgemeine Prüfungsordnung: DA bzw MA in

Master- u Diplomstudiengängen: Benotung 

Allgemeine Prüfungsordnung: DA bzw MA in

Master- u Diplomstudiengängen: Wiederholung

Allgemeine Prüfungsordnung: DA bzw MA in

Master- u Diplomstudiengängen: Ausschluss

Benützung 

Allgemeine Prüfungsordnung: Lehrveranstaltungs-

arten und Prüfungsmodalitäten 

Allgemeine Prüfungsordnung: LV-Prüfungen: All-

gemeine Regelungen 

Allgemeine Prüfungsordnung: LV-Prüfungen: An-

wesenheit und Entschuldigung 

Allgemeine Prüfungsordnung: LV-Prüfungen: Ar-

chivierung von Prüfungsunterlagen 

Allgemeine Prüfungsordnung: LV-Prüfungen: Be-

urteilung von LV-Prüfungen u Berufspraktika 

Allgemeine Prüfungsordnung: LV-Prüfungen:

Durchführung komm Wiederholungsprüfungen

von LV 

Allgemeine Prüfungsordnung: LV-Prüfungen:

Durchführung und Organisation 

Allgemeine Prüfungsordnung: LV-Prüfungen: Prü-

fungsmodalitäten bei unterschiedlichen LV-

Typen 

Allgemeine Prüfungsordnung: LV-Prüfungen: Ter-

mine, Fristen 

Allgemeine Prüfungsordnung: LV-Prüfungen: Un-

terbrechung d Studiums/Wiederholung Studi-

enjahr  

Allgemeine Prüfungsordnung: LV-Prüfungen: Wie-

derholungen von LV-Prüfungen 

Allgemeine Prüfungsordnung: Rechtsmittel 

Allgemeine Prüfungsordnung: Täuschung, Betrug,

Ordnungsverstöße und Ungültigkeit von Prü-

fungen 

Allgemeine Prüfungsordnung: Versäumnis und

Rücktritt von Prüfungsterminen

Allgemeine Prüfungsordnung: Wiederholung von

Prüfungen 

Allgemeine Prüfungsordnung: Zeugnisse 

Allgemeine Regelungen zu Prüfungen: Akademi-

sche Redlichkeit

Allgemeine Regelungen zu Prüfungen: Durchfüh-

rung und Organisation von Prüfungen

Allgemeine Regelungen zu Prüfungen: Gültigkeit

von Prüfungen

Allgemeine Regelungen zu Prüfungen: Leistungs-

beurteilung von Prüfungen

Allgemeine Studienordnung: Allgemeine Regelun-

gen für Studierende und Lehrende 

Allgemeine Studienordnung: Anerkennung nach-

gewiesener Kenntnisse 

Allgemeine Studienordnung: Anerkennung von

Lehrveranstaltungen bei Wiederholung eines

Studienjahres

Allgemeine Studienordnung: Antrag auf Wieder-

holung eines Studienjahres 

Allgemeine Studienordnung: Anwesenheit in Lehr-

veranstaltungen 

Allgemeine Studienordnung: Aufnahmeverfahren 

Allgemeine Studienordnung: Beschwerden über

Entscheidungen der  Studiengangsleitung

Allgemeine Studienordnung: ECTS und Leistungs-

berechnung 

Allgemeine Studienordnung: Einstieg in ein höhe-

res Semester 
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Allgemeine Studienordnung: Einteilung des Studi-

enjahres 

Allgemeine Studienordnung: Kaution 

Allgemeine Studienordnung: Nostrifizierung 

Allgemeine Studienordnung: Ordentliche und au-

ßerordentliche Studierende 

Allgemeine Studienordnung: Organisationsformen

Studiengänge, Lehrgänge, sonstige Studien 

Allgemeine Studienordnung: Qualitätssicherung in

der Lehre 

Allgemeine Studienordnung: Studienbeitrag 

Allgemeine Studienordnung: Studierendenvertre-

tung 

Allgemeine Studienordnung: Unterbrechung des

Studiums 

Allgemeine Studienordnung: Vergabe von Aus-

landsstudienplätzen

Allgemeine Studienordnung: Wiederholung eines

Studienjahres 

Allgemeine Studienordnung: Zugangsvorausset-

zungen und Aufnahmeordnung 

Allgemeines 

Anerkennung der Bachelorarbeit

Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse 

Anhang: Richtlinie über die Anerkennung nachge-

wiesener Kenntnisse

Antritte

Anwesenheit 

Anwesenheit bei Präsenzphasen und Prüfungen 

Anwesenheit in Lehrveranstaltungen: Anwesen-

heitspflicht 

Anwesenheit in Lehrveranstaltungen: Krankmel-

dung

Anwesenheitspflicht bei Lehrveranstaltungen 

Anwesenheitspflicht der Studierenden 

Arten von Lehrveranstaltungen

Arten von Studiengängen und Lehrgängen an der

FH 

Aufbewahrung

Aufnahmeverfahren 

Aufnahmeverfahren: Für alle Studiengänge gilt 

Aufnahmeverfahren: Für Bachelorstudiengänge

gilt darüber hinaus 

Aufnahmeverfahren: Für Lehrgänge zur Weiterbil-

dung gilt 

Ausstellung von Zeugnissen

B

Bachelor- und Masterarbeiten 

Bachelor- und Master-Studiengänge: 

Bachelor-/Masterzeugnis 

Bachelorarbeiten 

Bachelorarbeiten und Bachelorprüfung 

Bachelorarbeiten und Bachelorprüfungen 

Bachelorarbeiten und Masterarbeiten 

Bachelorarbeiten, Masterarbeiten: Ausschluss der

Benützung 

Bachelorarbeiten, Masterarbeiten: Bearbeitung

eines Themas durch mehrere Studierende 

Bachelorarbeiten, Masterarbeiten: Beurteilung 

Bachelorarbeiten, Masterarbeiten: Richtlinien für

das Verfassen 

Bachelorprüfung 

Bachelorarbeiten, Diplom- und Masterarbeiten

Benotung für abschließende kommissionelle Prü-

fungen 

Benotung von Leistungen für Lehrveranstaltungen

und für Berufspraktika

Benotung: Allgemeines

Benotung: Auslandssemester-Anrechnung

Benotung: Ausschluss vom Studium

Benotung: Bachelorarbeiten u Diplomarbeiten

Benotung: Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten und

Seminararbeiten

Benotung: Einsatz von unerlaubten Hilfsmitteln

(Schummeln) bei schriftlichen Prüfungen

Benotung: Unerlaubte Hilfsmittel (Schummeln)

und Plagiate

Berufspraktikum 

Berufung gegen die Beurteilung oder Durchfüh-

rung einer Prüfung 

Berufungen gegen Entscheidungen der Studien-

gangsleitung 

Beschwerdekommission des Kollegiums 

Beschwerderecht der/des Studierenden 

Besondere Bestimmungen: Aberkennung des aka-

demischen Grades

Besondere Bestimmungen: Unterbrechung des

Studiums

Besondere Bestimmungen: Verleihung des akade-

mischen Grades 

Besondere Bestimmungen: Wiederaufnahme in

denselben FH-Studiengang 
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Besondere Bestimmungen: Wiederholung eines

Studienjahres

Besondere Bestimmungen: Zeugnisse und Erfolgs-

nachweise

Bestätigung über den Studienerfolg 

Beurteilung der Prüfungsleistungen und das Aus-

stellen von Zeugnissen 

Beurteilung von Angewandten Forschungs- und

Praktikumssemestern 

Beurteilung von Berufspraktika in Bachelorstu-

diengängen

Beurteilung von Lehrveranstaltungen, Modulen

und schriftlichen Arbeiten

Beurteilung von Leistungen 

Beurteilung von Prüfungen und Leistungsfeststel-

lungen 

Beurteilungsrichtlinien und Prüfungsnormen 

Bewertungsgrundlagen für Prüfungen 

D

Die Nostrifizierung eines an einer ausländischen

FH erworbenen Grades 

Disziplinarbeirat

Dokumentation 

Durchführung und Organisation von Prüfungen 

Durchführung von Prüfungen: Allgemeines

Durchführung von Prüfungen: LV-Typen u Prü-

fungsorganisation

E

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

Einsichtnahme

Einsichtnahme in Beurteilungsunterlagen und Prü-

fungsprotokolle 

Einteilung des Studienjahres: Zulassungsfristen 

Ergänzende Hinweise zum Prüfungsablauf: Iden-

titätsnachweis 

Ergänzende Hinweise zum Prüfungsablauf: Prü-

fungsabgabe 

Ergänzende Hinweise zum Prüfungsablauf: Sicher-

heitsmaßnahmen 

Ergänzende Hinweise zum Prüfungsablauf: Stö-

rung der Prüfung

Ergänzende Hinweise zum Prüfungsablauf: Verlas-

sen des Prüfungsraums 

Ergänzende Hinweise zum Prüfungsablauf: Ver-

spätetes Eintreffen im Prüfungsraum 

Ergänzende Hinweise zum Prüfungsablauf: Ver-

wendung von Hilfsmitteln 

Evaluation von Lehrveranstaltungen

Exmatrikulation 

F

Fernbleiben von Prüfungen und Abbruch von Prü-

fungen

Freiwilliges, individuelles Auslandssemester und

Auslandsaufenthalte 

G

Geltungsbereich

Generelle Regelungen 

Graduierungen 

Gremien: Generalversammlung

Gremien der Studierendenvertretung: Fachhoch-

schul-Studienvertretung 

Gremien der Studierendenvertretung: Kurie der

Studierenden im Kollegium 

Gremien der Studierendenvertretung: Studien-

gangskollegium 

Gremien der Studierendenvertretung: Studieren-

denforum 

Gremien: Budgetausschuss

Gremien: Kollegium 

Gremien: Studiengangsbeiräte 

Gremien: Wissenschaftlicher Beirat 

Gültigkeit und Ungültigkeit von Prüfungen 

I

Immatrikulation und Inskription 

Inhalt studiengangsspezifischer Prüfungsrichtli-

nien: Mögliche Ergänzungen

Inhalt studiengangsspezifischer Prüfungsrichtli-

nien: Nötiger Inhalt, sofern nicht im Studien-

plan 

Inhalt studiengangsspezifischer Prüfungsrichtli-

nien: Notwendiger Inhalt

Inkrafttreten

J

Jahreswiederholung u Studienunterbrechung: Jah-

reswiederholung
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Jahreswiederholung u Studienunterbrechung: Un-

terbrechung des Studiums

K

Kleidungsvorschriften und Erscheinungsbild in der

praktischen Ausbildung

Kommissionelle Prüfungen

Kommissionelle Prüfungen: Komm Prüfungen im

Rahmen des letztmaligen Prüfungsantrages

Kommissionelle Prüfungen: Mündliche kommis-

sionelle Prüfungen 

Kommissionelle Prüfungen: Schriftliche kommis-

sionelle Prüfungen 

Kommissionelle Wiederholungsprüfung 

L

Landesgedächtnisstiftung

Lehrgänge zur Weiterbildung

Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungs -

charakter 

Lehrveranstaltungsprüfungen: Durchführung und

Organisation von Lehrveranstaltungsprüfungen

Lehrveranstaltungsprüfungen: Leistungsbeurtei-

lung bei Lehrveranstaltungsprüfungen

Lehrveranstaltungsprüfungen: Wiederholung von

Prüfungen

Leistungsstipendium

M

Masterarbeit 

Masterarbeiten 

Masterarbeiten und Masterprüfungen 

Masterprüfung 

Masterstudium 

MGU – Mitgeltende Unterlagen 

Mitbestimmung der Studierenden: Mitgliedschaft

bei der ÖH

Mitbestimmung der Studierenden: Studierenden-

beitrag (= ÖH-Beitrag)

Mitteilung von Beurteilungskriterien und Ergeb-

nisse der Abschlussprüfung 

Modulprüfungen

Mündliche Prüfungen 

Mündliche Prüfungen, Bekanntgabe von Beno -

tungen

N

Negative Beurteilung einer Lehrveranstaltung bzw

eines Moduls 

Negative Beurteilung einer Studiengangs- bzw

lehrgangsabschließenden Prüfung 

Negative Beurteilung von Praktika oder Prakti -

kumsteilen 

Nicht-Antreten zu einem Prüfungstermin 

Nicht-Antreten zu einer Prüfung:  Wie kann ein

Nicht-Antreten „ausreichend begründet“ wer-

den? 

Nicht-Antreten zu einer Prüfung: Was ist bei einem

Krankenstand zu beachten? 

Nicht-Antreten zur Prüfung und Nicht-Abgabe

einer Abschlussarbeit 

Nichterfüllung einer lehrveranstaltungsbezogenen

Anwesenheitsvorgabe 

O

Öffentlichkeit mündlicher Prüfungen 

Öffentlichkeit von Prüfungen 

Organisation des Studiums 

P

Plagiarismus 

Plagiate 

Plagiate und Ghostwriting

Präsenzerfordernisse, Freistellung

Prüfungen von Lehrveranstaltungen 

Prüfungskommission und Prüfungssenat 

Prüfungsmethoden

Prüfungsmodalitäten 

Prüfungsmodalitäten je Lehrveranstaltung: Prü-

fungsstoff und -umfang 

Prüfungsmodalitäten: Anzahl, Zeitpunkt u Be-

kanntgabe der Prüfungstermine für abschlie-

ßende  Prüfungen 

Prüfungsmodalitäten: Lehrveranstaltungs- und

Prüfungsarten 

Prüfungsmodalitäten: Prüfungsanmeldung

Prüfungsordnung 

Prüfungsprotokoll 

Prüfungstermine 

Prüfungstermine, Ankündigung
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Prüfungstermine: Allgemeines

Prüfungstermine: Antritt 1 und 2

Prüfungstermine: Antritt 3 – die kommissionelle

Prüfung (mündlich oder schriftlich)

Prüfungstermine: Festlegung der Termine für die

Abgabe von schriftlichen Arbeiten

Prüfungstermine: Prüfungstermin für eine kommis-

sionelle Prüfung 

Prüfungstermine: Weiterer Prüfungstermin

Prüfungsunterlagen und deren Archivierung 

R

Rechtsschutz 

Rechtsschutz bei Prüfungen 

Regelungen für Bachelor-Studierende mit Bewer-

bung f Auslandssemester

Richtlinien f Plagiatsfälle: Definition Plagiat

Richtlinien f Plagiatsfälle: Identifikation eines Pla-

giats durch GutachterIn

Richtlinien f Plagiatsfälle: Prüfung durch das Kol-

legium bzw durch die Plagiatskommission

Richtlinien f Plagiatsfälle: Vorgehensweise bei

 Plagiatsfällen

Richtlinien f Plagiatsfälle: Vormerkung

S

Selbsterhalterstipendium für Studierende in FH-

Bachelor-Studiengängen 

Service für Studierende : Ausweis für Studierende 

Service für Studierende: Drucken und Kopieren

Service für Studierende: Hepatitis-B-Prophylaxe

für Studierende von FH-Bachelor-Studiengän-

gen

Service für Studierende: Online-Zeitschriften

Service für Studierende: Parken Auto

Service für Studierende: Postfächer der Studien-

gänge bzw Lehrgänge 

Service für Studierende: psychologische Beratung

bei Studienproblemen 

Service für Studierende: Spindschlüssel für Studie-

rende von FH-Bachelor-Studiengängen 

Service-Stellen: Bibliothek/Lernzentrum 

Service-Stellen: EDV

Service-Stellen: Information

Service-Stellen: International Relations Office

Service-Stellen: Kontaktdaten und Büroöffnungs-

zeiten

Service-Stellen: Logistik

Service-Stellen: Medien

Service-Stellen: Praktikumsplanung

Service-Stellen: Studien-Service-Center

Spezielle Bestimmungen für Bachelorstudien: Ba-

chelorarbeiten 

Spezielle Bestimmungen für Bachelorstudien:

Kommissionelle Bachelorprüfung 

Spezielle Bestimmungen für Bachelorstudien:

Zeugnisse 

Spezielle Bestimmungen für Bachelorstudien: Zu-

satzprüfungen 

Spezielle Bestimmungen für Masterstudien: Kom-

missioneller Teil der Masterprüfung 

Spezielle Bestimmungen für Masterstudien: Mas-

terarbeit 

Spezielle Bestimmungen für Masterstudien: Mas-

terprüfung 

Spezielle Bestimmungen für Masterstudien: Zeug-

nisse 

Stipendien für Studierende in FH-Studiengängen

Studentenheime

Studentische Evaluierung von Lehrveranstaltungen 

Studentische wissenschaftliche und vorwissen-

schaftliche Arbeiten: Bachelorarbeit

Studentische wissenschaftliche und vorwissen-

schaftliche Arbeiten: Masterarbeit

Studien- und Prüfungsordnung 

Studienabschluss 

Studienbeihilfe für Studierende in FH-Bachelor-

Studiengängen 

Studienbeiträge

Studiengang bzw Lehrgang abschließende kom-

missionelle Prüfung

Studiengangsabschlussprüfungen

Studienordnung 

Studienrechtliche Bestimmungen 

Studienrechtliche Organe der FH 

Studienunterbrechung 

Studieren an der FH X. Arten von Lehrveranstal-

tungen: Seminare (SE) 

Studieren an der FH X: Abbruch wegen negativer

kommissioneller Wiederholungsprüfung 

Studieren an der FH X: Arten von Lehrveranstal-

tungen: Aufgaben TutorInnen
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Studieren an der FH X: Arten von Lehrveranstal-

tungen: Integrierte Lehrveranstaltungen 

Studieren an der FH X: Arten von Lehrveranstal-

tungen: Kolloquien (KO) 

Studieren an der FH X: Arten von Lehrveranstal-

tungen: Laborpraktika (LPR) 

Studieren an der FH X: Arten von Lehrveranstal-

tungen: Praktika (PR) 

Studieren an der FH X: Arten von Lehrveranstal-

tungen: Repetitorien (RP) 

Studieren an der FH X: Arten von Lehrveranstal-

tungen: Tutorien

Studieren an der FH X: Arten von Lehrveranstal-

tungen: Übungen (UE) 

Studieren an der FH X: Arten von Lehrveranstal-

tungen: Verantwortung TutorInnen

Studieren an der FH X: Arten von Lehrveranstal-

tungen: Vorlesungen (VO) 

Studieren an der FH X: Auflösung des Ausbil-

dungsvertrages 

Studieren an der FH X: Ausschluss aus dem Stu-

dium

Studieren an der FH X: Ausschluss aus einer Lehr-

veranstaltung 

Studieren an der FH X: Automatische Exmatriku-

lation

Studieren an der FH X: Bestätigung über abgehal-

tene Tutorien 

Studieren an der FH X: Durchführung bei Tutorien

in Verbindung mit Lehrveranstaltungen 

Studieren an der FH X: Procedere bei Tutorien in

Verbindung mit Lehrveranstaltungen 

Studieren an der FH X: Skripten

Studieren an der FH X: Sponsion und Sponsions-

gebühren 

Studieren an der FH X: Studienabbruch

Studieren an der FH X: Studienabschluss

Studieren an der FH X: Unterbrechung des Studi-

ums

Studieren an der FH X: Workload der Studieren-

den

Studieren in der FH X: Anrechnung nachgewiese-

ner Kenntnisse

Studieren in der FH X: Anzeige der Berufspraktika

der FH-Bachelor-Studiengänge

Studieren in der FH X: Leitfaden zur Anrechnung

nachgewiesener Kenntnisse

Studieren in der FH X: Sachmittelbeitrag

Studieren in der FH X: Studienbestätigung

Studieren in der FH X: Studiengebühren bzw Lehr-

gangsgebühren

Studieren in der FH X: Versicherungsbestätigung

für FH-Bachelor-Studiengänge

T

Teilstudium

U

Ungültigerklärung von erfolgten Leistungsbeurtei-

lungen

Ungültigerklärung von Prüfungen und wissen-

schaftlichen Arbeiten (3)

Ungültigkeit einer Prüfungsleistung 

Ungültigkeit von Prüfungen bzw Beurteilung mit

„Nicht genügend“ 

Ungültigkeit von Prüfungen und schriftlichen Ar-

beiten 

Ungültigkeit von Prüfungen und wissenschaftli-

chen Arbeiten 

Unterbrechung des Studiums 

Unterbrechung des Studiums (Karenzierung) 

V

Verhaltens- und Ethikkodex: Beachtung der erlas-

senen Verordnungen

Verhaltens- und Ethikkodex: Integrität 

Verhaltens- und Ethikkodex: Verhalten im Unter-

richt

Versicherung der Studierenden: Haftpflichtversi-

cherung

Versicherung der Studierenden: Krankenversiche-

rung

Versicherung der Studierenden: Unfallversiche-

rung

Verständigung über Zulassung zur Abschlussprü-

fung 

Vertretung der Studierenden: Bundesvertretung 

Vertretung der Studierenden: Fachhochschul-Stu-

dienvertretung 

Vertretung der Studierenden: Jahrgangsvertretung 

Vertretung der Studierenden: Studiengangs- bzw

Lehrgangsvertretung 
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W

Wahl der Studierendenvertretung: Einsprüche

gegen Wahlen gemäß § 59b HSWO 

Wahl der Studierendenvertretung: Fachhochschul-

Studienvertretung gemäß § 50c HSWO 

Wahl der Studierendenvertretung: Studiengangs-

bzw Lehrgangsvertretung gemäß § 50b HSWO 

Wahl der Studierendenvertretung: Wahl der Jahr-

gangsvertretung gemäß § 50a HSWO 

Weitere Zugangsvoraussetzungen für alle Studien-

gangs- und Lehrgangsarten 

WG-Portale

Wiederholen von Prüfungen bzw Wiederholung

eines Prüfungsjahres

Wiederholen von Prüfungen: Wiederholung von

positiv beurteilten Prüfungen 

Wiederholung des Studiengangs 

Wiederholung eines Studienjahres 

Wiederholung eines Studienjahres/-semesters 

Wiederholung von Praktika im Berufsfeld 

Wiederholung von Prüfung

Wiederholung von Prüfungen 

Wiederholungen von Prüfungen 

Wiederholungen von Prüfungen: Wiederholung

von negativ beurteilten Prüfungen 

Z

Zeitliche Gestaltung von Prüfungen 

Zugangsvoraussetzungen 

Zugangsvoraussetzungen: Bachelor- und Master-

studiengänge 

Zugangsvoraussetzungen: Lehrgänge zur Weiter-

bildung 

Zuständigkeiten der Studiengangsleitung

4. Literatur 

Ombudsstelle für Studierende im BMWFW (Hg),
Stichwort? Fachhochschul-Studium! Eine Pra-

xis-Broschüre4, Wien 2015

Ombudsstelle für Studierende im BMWFW (Hg),

Tätigkeitsbericht für das Studienjahr 2013/14,

Wien 2014 

Hauser, Kommentar zum Fachhochschul-Studien-

gesetz7, Wien 2014
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Gemeinsam eingerichtete Studien:
Studienrechtliche Mindeststandards

Siegfried Stangl

Der gegenständliche Beitrag stellt eine Kurzfassung der rechtlichen Rahmenbedingungen von

gemeinsam eingerichteten Studien an Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschu-

len und Privatuniversitäten dar. Die Hervorhebungen bei den wiedergegebenen Gesetzespas -

sagen stammen vom Autor.

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

1.1. Universitätsgesetz (BGBl I 2002/120 idgF;

im Folgenden kurz: UG)

§ 54 Abs 9 UG:
„Studien dürfen auch gemeinsam mit anderen

Universitäten sowie mit Privatuniversitäten, Er-
haltern von Fachhochschul-Studiengängen und
Pädagogischen Hochschulen durchgeführt wer-
den. 

Bei Beteiligung von anderen als den in § 6 Abs 1
UG genannten Bildungseinrichtungen haben die
beteiligten Bildungseinrichtungen eine Vereinba-
rung über die Durchführung, insbesondere die
Zuständigkeiten (Zulassung, Ausstellung von
Zeugnissen, Anerkennung von Prüfungen etc) zu
schließen. 

In dem von den beteiligten Bildungseinrichtun-
gen gleichlautend zu erlassenden Curriculum ist
die Zuordnung der Fächer oder Lehrveranstal-
tungen zu der jeweiligen Bildungseinrichtung er-
sichtlich zu machen. 

Gesetzliche Zuständigkeiten bleiben von dieser
Bestimmung unberührt.“

Werden Studien von Universitäten iSd UG ein-

schließlich der Donau-Universität Krems gemein-

sam eingerichtet, ist keine besondere Vereinbarung

erforderlich. Das Formerfordernis des Abschlusses

einer Vereinbarung über die Durchführung von ge-

meinsam eingerichteten Studien ist lediglich dann

obligatorisch erforderlich, wenn andere postsekun-

däre Bildungseinrichtungen bei der Durchführung

eines gemeinsam eingerichteten Studiums erfasst

sind.

Unter der Wortfolge „gleichlautend zu erlassen-

den Curriculum“ ist ein wortidentes und nicht nur

ähnliches Curriculum zu verstehen. 

Beim Abschluss einer Vereinbarung, die im Re-

gelfall als „Kooperationsvereinbarung“ bezeichnet

wird, handelt es sich um einen konsensualen Akt

der betroffenen Rektorate bzw Geschäftsführung. 

Die Erlassung der Curricula erfolgt durch die

jeweils zuständigen Organe der Bildungseinrich-

tungen. Das sind entweder bevollmächtige Curri-

cular-Kommissionen, Hochschulkollegien, Fach-

hochschulkollegien, etc. Im Bereich von Fach-

hochschulen und Privatuniversitäten ist die Agen-

tur für Qualitätssicherung und Akkreditierung

Austria einzubeziehen.

§ 54 Abs 9a UG:
„Bei gemeinsam mit Pädagogischen Hoch-

schulen eingerichteten Lehramtsstudien (Studien
für das Lehramt an Schulen bzw Berufstätigkeiten
an elementarpädagogischen Bildungseinrichtun-
gen) ist im gleichlautend zu erlassenden Cur -
riculum festzulegen, welche studienrechtlichen
Bestimmungen des UG oder des HG für die
Durchführung des Studiums gelten. 

Die Bestimmungen des § 91 Abs 1 und 2 UG
sind jedenfalls anzuwenden. 

Die Zulassung zu einem gemeinsam eingerich-
teten Studium darf nur an einer der beteiligten Bil-
dungseinrichtungen erfolgen.“

Werden Studien von Universitäten gemeinsam

mit Pädagogischen Hochschulen eingerichtet, so

sind die entsprechenden Curricula dem Qualitäts-

sicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogen-
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bildung zur Stellungnahme zuzuleiten. Dem Qua-

litätssicherungsrat kommt somit lediglich ein Stel-

lungnahmerecht zu.  

Dieser Qualitätssicherungsrat setzt sich aus

sechs Personen, die von der Bundesministerin oder

dem Bundesminister für Wissenschaft, Forschung

und Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesminis-

terin oder dem Bundesminister für Bildung einge-

setzt werden, zusammen. Die Funktionsperiode

beträgt fünf Jahre. 

Bei gemeinsam eingerichteten Studien im Be-

reich der „PädagogInnenbildungNeu“ erfolgt die

Zulassung der Studierenden – abhängig von der

 jeweiligen Kooperationsvereinbarung – an einer

 Bildungseinrichtung nach Wahl der oder des Stu-

dierenden oder bei einer in der Kooperationsver-

einbarung festgelegten Bildungseinrichtung. 

Die Studierenden eines gemeinsam eingerich-

teten Lehramtsstudiums sind somit Angehörige

sämtlicher Bildungseinrichtungen, die am jeweili-

gen Kooperationsverbund, teilnehmen. 

§ 54 Abs 10 UG:
„Die Universitäten sind auch berechtigt, ge-

meinsame Studienprogramme durchzuführen. 
Bei Vorliegen einer Vereinbarung gemäß § 51

Abs 2 Z 27 UG hat der Senat im Sinne des § 25
Abs 1 Z 10 UG binnen angemessener Frist ein ent-
sprechendes Curriculum zu erlassen.“

Im Unterschied zur Einrichtung eines „gemein-

samen Studiums“ ist bei der Durchführung eines

„gemeinsamen Studienprogramms“ die Erlassung

eines gleichlautenden (wortidenten) Curriculums

offensichtlich nicht erforderlich. 

§ 51 Abs 2 Z 27 UG:
„Gemeinsame Studienprogramme sind or-

dentliche Studien, die auf Grund von Vereinba-
rungen zwischen einer oder mehreren öster-
reichischen Universitäten, Erhaltern von Fach-
hochschul-Studiengängen, Privatuniversitäten oder
Pädagogischen Hochschulen sowie ausländischen
anerkannten postsekundären Bildungseinrichtun-
gen in der Form eines joint, double oder multiple
degree programs durchgeführt werden, wobei in
diesen Vereinbarungen festgelegt sein muss,
 welche Leistungen die betreffenden Studierenden

an den beteiligten Institutionen zu erbringen
haben.“ 

Diese Bestimmung ist im Wesentlichen der Be-

stimmung über „gemeinsam eingerichtete Stu-

dien“, nachgebildet. Der Unterschied zwischen

gemeinsamen Studienprogrammen und „gemein-

sam eingerichteten Studien“, ist, abgesehen von

der unterschiedlichen Möglichkeit der Curricular-

gestaltung, marginal. 

1.2. Hochschulgesetz (BGBl I 2006/30 idgF; im

Folgenden kurz: HG)

§ 10a Abs 1 HG:
„Bei gemeinsam eingerichteten Studien im

Sinne des § 35 Z 4a HG ist bei Beteiligung von an-
deren als den in § 1 HG genannten Bildungs-ein-
richtungen im Curriculum festzulegen, welchen
Bestimmungen hinsichtlich der Gestaltung des ge-
meinsam eingerichteten Studiums die Studieren-
den unterstellt werden. Dabei können abweichend
von den Bestimmungen des 2. Hauptstücks des HG,
jedoch mit Ausnahme der in § 10a Abs 2 HG ge-
nannten Bestimmungen, jene studienrechtlichen
Gesetzesbestimmungen für anwendbar erklärt wer-
den, die für beteiligte inländische Bildungseinrich-
tungen gelten. Dies gilt auch für studienrechtliche
Ausführungsbestimmungen jener Verordnungen,
die auf Grund der betreffenden Gesetzesbestim-
mungen erlassen wurden. Grundsätzlich sind die
in ihren Auswirkungen für die Studienwerberin-
nen bzw Studienwerber oder Studierenden günsti-
geren studienrechtlichen Bestimmungen für
anwendbar zu erklären. Sachlich gerechtfertigte
Ausnahmen sind im Curriculum darzustellen.

(2) Folgende Bestimmungen des 2. Hauptstücks
des HG sind auf Studierende gemeinsam eingerich-
teter Studien jedenfalls anzuwenden: § 41 hin-
sichtlich der verpflichtenden Durchführung der
Studieneingangs- und Orientierungsphase im ers-
ten Studiensemester, § 48, § 48a, § 49, § 50 Abs 1
und Abs 3 bis 7, § 51 Abs 1 und Abs 2a bis 3, § 59
Abs 1, Abs 2 Z 1, 2, 6 und 8 und Abs 3, § 65 sowie
die Bestimmungen des 6. Abschnitts.

(3) Die Bestimmungen des 2. Hauptstücks des
HG, welche Begriffsbestimmungen, Art und Struk-
tur der an Pädagogischen Hochschulen eingerich-



FachbeitragN@HZ

38

Sondernummer

teten Studien, den Nachweis der allgemeinen
 Universitätsreife, die Verordnung von Curricula,
 Zulassungsfristen, die Vergabe von Matrikelnum-
mern, Studienevidenz, Studienbuch und Studien-
ausweis, Inskription, den Studierendenstatus als
ordentliche oder außerordentliche Studierende, das
Studium von Studierenden mit Behinderung, die Auf-
hebung von Prüfungen und die Nichtigerklärung
von Beurteilungen, die Ausstellung von Zeugnis-
sen, der Abgangsbescheinigung und des Diploma
Supplement, den akademischen Grad, die akademi-
sche Bezeichnung und deren Verleihung, Führung
und Widerruf, Nostrifizierung und Qualitätssiche-
rung der Studien betreffen, bleiben unberührt.

(4) Die Zulassung zu einem gemeinsam einge-
richteten Studium darf nur an einer der beteiligten
Bildungseinrichtungen erfolgen.“

Es handelt sich um diffizile, teilweise dem ver-

fassungsrechtlich verankerten Determinierungsge-

bot kaum entsprechende Bestimmungen im

Bereich des Studienrechtes. Auf Grund der Kom-

plexität der Rechtslagen und der Unterschiedlich-

keiten zwischen dem Hochschulgesetz und dem

UG ist eine interministerielle Arbeitsgruppe einge-

setzt worden, deren Aufgabe es ist, zu überprüfen,

ob ein gemeinsames Studienrecht, welches für

Universitäten und Pädagogische Hochschulen gel-

ten könnte, machbar ist. Die Schwierigkeiten bei

diesem Vorhaben sind insbesondere in der unter-

schiedlichen Organisationsstruktur enthalten. Bei

den Universitäten handelt es sich um eigenstän-

dige, vollrechtsfähige, autonome Körperschaften

öffentlichen Rechts (Selbstverwaltungskörper-

schaften). Bei den Pädagogischen Hochschulen

handelt es sich um nachgeordnete Dienststellen des

Bundesministeriums für Bildung. 

„§ 35 HG: 
„(4) Gemeinsame Studienprogramme sind

Studien, die auf Grund von Vereinbarungen zwi-
schen einer oder mehreren Pädagogischen Hoch-
schulen, österreichischen Universitäten, Erhaltern
von Fachhochschul-Studiengängen oder Privat-
universitäten sowie ausländischen anerkannten
postsekundären Bildungseinrichtungen in der
Form eines joint, double oder multiple degree pro-
grams durchgeführt werden, wobei in diesen Ver-

einbarungen festgelegt sein muss, welche Leis -
tungen die betreffenden Studierenden an den be-
teiligten Institutionen zu erbringen haben.

(4a) Gemeinsam eingerichtete Studien sind
Studien gemäß § 10 HG, bei denen zwei oder meh-
rere Pädagogische Hochschulen oder eine (oder
mehrere) Pädagogische Hochschule(n) in Koope-
ration mit einer (oder mehreren) Universität(en),
Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen bzw
ausländischen Hochschulen ein gleichlautendes
Curriculum erlassen, in dem vorzusehen ist, wel-
che Studienteile von welcher Institution durchge-
führt werden. In einer Kooperationsvereinbarung
sind insbesondere die Arbeits-, die Ressourcen-
aufteilung sowie die Aufnahmevoraussetzungen
festzulegen.“

Die Durchführung von „gemeinsamen Studien-

programmen“ zwischen Pädagogischen Hochschu-

len und Privatuniversitäten ist gemäß § 35 Abs 1 Z

4 HG möglich. Gemäß § 35 Abs 1 Z 4a HG ist im

Gegensatz dazu geregelt, dass die Durchführung

von „gemeinsam eingerichteten Studien“ zwischen

Pädagogischen Hochschulen und Privatuniversitä-

ten nicht möglich ist. 

§ 38 Abs 3 HG:
„Bachelor- oder Masterstudien können auch

als gemeinsame Studienprogramme oder als ge-
meinsam eingerichtete Studien angeboten und ge-
führt werden. 

Davon unberührt bleibt die Kooperationsver-
pflichtung.“

Es ist davon auszugehen, dass folgende Ent-

wicklungsverbünde gemeinsam eingerichtete Lehr-

amtsstudien anbieten würden:

Entwicklungsverbund Südost:
Universität Klagenfurt, Universität Graz,

Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz, Päda-

gogische Hochschule Burgenland, Pädagogische

Hochschule Kärnten, Pädagogische Hochschule

Steiermark, Universität für Musik und darstellende

Kunst Graz, Technische Universität Graz.

Entwicklungsverbund Nordost:
Universität Wien, Hochschule für Agrar- und

Umweltpädagogik, Kirchliche Pädagogische Hoch-
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schule Wien/Krems, Pädagogische Hochschule

Niederösterreich, Pädagogische Hochschule Wien.

Entwicklungsverbund Mitte:
Universität Linz, Katholisch-theologische Pri-

vatuniversität Linz, Kirchliche Pädagogische

Hochschule Edith Stein, Universität für künstleri-

sche und industrielle Gestaltung Linz, Pädagogi-

sche Hochschule Oberösterreich, Pädagogische

Hochschule Salzburg, Universität Salzburg, Uni-

versität Mozarteum Salzburg, Private Pädagogi-

sche Hochschule der Diözese Linz.

Entwicklungsverbund West:
Universität Mozarteum Salzburg, Kirchliche

Pädagogische Hochschule Edith Stein, Pädagogi-

sche Hochschule Tirol, Pädagogische Hochschule

Vorarlberg, Universität Innsbruck.

2. Prüfungsanerkennung

2.1. Anerkennung von Prüfungen an Universi-

täten

Positiv beurteilte Prüfungen, die ordentliche

Studierende an anerkannten inländischen oder aus-

ländischen postsekundären Bildungseinrichtungen,

berufsbildenden höheren Schulen, Musikgymna-

sien etc abgelegt haben, sind vom für die studien-

rechtliche Angelegenheit zuständigen Organ auf

Antrag bei Vorliegen der Gleichwertigkeit (nicht:

Gleichartigkeit) anzuerkennen. Die Anerkennung

hat innerhalb von zwei Monaten zu erfolgen. Eine

Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht ist

zulässig. 

2.2. Anerkennung von Prüfungen an Fachhoch-

schulen

Die Anerkennung von Studien und Prüfungen

im Einzelfall (Prinzip der lehrveranstaltungsbezo-

genen Anerkennung) erfolgt an Fachhochschulen

durch die Studiengangsleitung. Eine Beschwerde

gegen Entscheidung der Studiengangsleitung an

das Fachhochschul-Kollegium ist zulässig. 

Da es sich beim Studium an einer Fachhoch-

schule um einen Ausbildungsvertrag privat recht -

licher Natur handelt, wäre allenfalls bei der

„Nichtanerkennung“ von Studien und Prüfungen

eine Klage bei ordentlichen Gerichten möglich. 

2.3. Anrechnung von erfolgreich absolvierten

Studien an Pädagogischen Hochschulen

Die Anrechnung von erfolgreich absolvierten

Studien (bzw Teile von Studien), welche an aner-

kannten postsekundären Bildungseinrichtungen,

berufsbildenden höheren Schulen etc abgelegt wur-

den, sind vom für die studienrechtliche Angelegen-

heit zuständigen Organ auf Antrag bei Vorliegen

der Gleichwertigkeit anzuerkennen. Die Anerken-

nung hat mittels Bescheid zu erfolgen. Eine Be-

schwerde an das Bundesverwaltungsgericht ist

zulässig. 

2.4. Anerkennung von Prüfungen an Privatuni-

versitäten

Die Anerkennung von Prüfungen an Privatuni-

versitäten erfolgt nach den in der Satzung vorge-

sehenen Bestimmungen über Studien.

Da es sich beim Studium an einer Privatuniver-

sität um einen Ausbildungsvertrag privatrechtlicher

Natur handelt, wäre allenfalls bei der „Nichtaner-

kennung“ von Studien und Prüfungen eine Klage

bei ordentlichen Gerichten möglich. 

Dr. Siegfried Stangl studierte Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz; er ist

Leiter des Referates für Angelegenheiten des Studienrechts und des Hochschülerinnen- und Hoch-

schülerschaftsrechts im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.

Korrespondenz: siegfried.stangl@bmwfw.gv.at 
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Anwesenheitspflicht bei kommissionellen Prüfun-
gen an Fachhochschulen auch im Rahmen der
„Vorbereitungszeit“

Christian Schweighofer

Eine kommissionelle Prüfung ist sowohl für die Prüfungskandidatin oder den Kandidaten als

auch für die Prüferin oder den Prüfer eine belastende Ausnahmesituation. In der Praxis geht

der eigentlichen Prüfungszeit die sogenannte Vorbereitungszeit voran. Der Tatbestand der Vor-

bereitungszeit ist aber weder im FHStG noch im UG 2002 geregelt. Der nachstehende Beitrag

geht der Frage auf den Grund, ob die Mitglieder der kommissionellen Prüfungskommission

auch im Rahmen der Vorbereitungszeit anwesend sein müssen. 

1. Normative Grundlagen

§ 15 Abs 3 FHStG regelt die mündliche kom-

missionelle Prüfung. § 15 Abs 3 FHStG letzter

Satz besagt, dass die Mitglieder der kommissionel-

len Prüfungskommission während der ganzen Prü-

fungszeit anwesend sein müssen.

Eine dem § 15 Abs 3 FHStG nahezu gleichlau-

tende Regelung findet sich im § 79 Abs 2 UG. Diese

Bestimmung besagt, dass bei kommissionellen

mündlichen Prüfungen jedes Mitglied des Prüfungs-

senates während der gesamten Prüfungszeit anwe-

send zu sein hat. Sowohl § 15 Abs 3 FHStG als auch

§ 79 Abs 2 UG sind vor dem Hintergrund des soge-

nannten Objektivierungsgebotes bei Prüfungen zu

sehen. Nach dem Wortlaut führt damit jede – selbst

eine ganz kurze – Abwesenheit eines Mitglieds der

Prüfungskommission zu einer Mangelhaftigkeit des

Verfahrens. Ist die Abwesenheit jedoch nur so kurz

oder erfolgt sie zu einem Zeitpunkt, dass sie keinen

Einfluss auf die Objektivität oder Sachlichkeit der

Prüfung haben kann, liegt kein schwerer Mangel iS

von § 79 Abs 1 zweiter Satz UG vor (s Perthold-
Stoitzner, in: Mayer, Anm zu § 79 UG).

Beide Gesetzesstellen unterscheiden nicht
zwischen Prüfungszeit und Vorbereitungszeit; es

ist daher selbst im Rahmen der bloßen Wortinter-

pretation davon auszugehen, dass auch die Vorbe-

reitungszeit Prüfungszeit ist und unter das Regime

des jeweiligen Materiengesetzes fällt. Der pla-

nungsgesetzliche Hintergrund des FHStG, der

normtheoretisch in der Satzung die Möglichkeit

bieten würde, zwischen Vorbereitungszeit und Prü-

fungszeit – auch hinsichtlich der Rechtsfolgen – zu

unterscheiden, muss mE deshalb zurücktreten, da

die nahezu gleichlautende Bestimmung des § 79

UG auf Grund des hohen Detaillierungsgrades des

UG als vollständig betrachtet werden kann und

daher keinen „planerischen Spielraum“ mehr zu-

lässt. Daher ergibt sich auch für § 15 Abs 3 FHStG

kein planerischer Gestaltungsspielraum für eine

abweichende Regelung in der Satzung.

Für diese Auffassung spricht auch das verfas-

sungsrechtlich normierte Sachlichkeitsgebot. Eine

Trennung in einerseits Prüfungszeit und anderer-

seits Vorbereitungszeit könnte in unterschiedlich

langen Vorbereitungszeiten enden, was dem Ob-

jektivierungsgebot, das jeder mündlichen Prüfung

zwingend zugrunde liegt, zuwiderläuft.

Diese Auffassung kann auch noch dadurch un-

termauert werden, dass die „Vorbereitungszeit“

freilich von den gleichen Objektivierungsgeboten
getragen ist, wie die eigentliche mündliche Prüfung

anher: die Prüfungskandidatin oder der Prüfungs-

kandidat darf sich keiner unerlaubten Mittel bedie-

nen und sollte auch von keinem Mitglied der

Prüfungskommission „gecoacht“ werden. Auch

aus dieser Perspektive wäre es mE zweckmäßig,

dass im Rahmen der Vorbereitungszeit die gesamte

Kommission anwesend ist, schon alleine um auch

nur jeglichen Verdacht der Manipulation hintanzu-

halten.
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In diesem Zusammenhang ist auch festzuhal-

ten, dass das Objektivierungsgebot einen klar de-
finierten Prüfungsbeginn und ein klar definiertes
Prüfungsende einfordert.

Man kann also festhalten, dass es eine von der

Prüfungszeit unabhängige, selbständige Vorberei-

tungszeit nicht gibt, sodass die „Vorbereitungszeit“

als Teil der Prüfungszeit von denselben strengen

Objektivierungsgeboten erfasst ist. Das betrifft

freilich auch die Anwesenheitspflichten der Kom-

missionsmitglieder.

2. Judikatur

Der VwGH hat sich aber allgemein zu Prü-
fungsmängeln dahin geäußert, dass ein schwerer

Mangel beispielsweise dann vorliege, 

l wenn bei einer kommissionellen mündlichen

Prüfung der Prüfungssenat nicht während der

ganzen Dauer der Prüfung anwesend ist; 

l wenn eine prüfungsunfähige Kandidatin oder

ein prüfungsunfähiger Kandidat beurteilt wird

(VwGH 21. 2. 2001, 99/12/0336; 12.11.2001,

2001/10/0159; 30.1.2014, 2013/10/0266); 

l wenn Zuständigkeitsvorschriften verletzt wer-

den (Einzelprüfung statt Senat) oder wenn Ver-

fahrensvorschriften nicht eingehalten werden,

bei deren Einhaltung ein anderes Ergebnis zu

erwarten gewesen wäre (zB unzureichende Prü-

fungszeit).

Wo § 79 Abs 1 UG von einem „schweren Man-
gel“ spricht, der zu einer Prüfungsanfechtung führt

(siehe dazu insb Perthold-Stoitzner, in: Mayer
2014, Anm zu 79 UG), fordert § 21 FHStG ledig-

lich einen „Mangel“. Unmittelbar einschlägige Ju-

dikatur zu § 21 FHStG liegt nur spärlich vor.

Ungeachtet der semantischen Bedeutung von

„schwer“ (vgl § 79 Abs 1 UG und § 21 FHStG) ist

mit dem VwGH festzuhalten, dass die Geltendma-

chung einer Prüfungsbeschwerde voraussetzt, dass

der beanstandete Mangel auf das Prüfungsergebnis

„von Einfluss“ sein konnte (s VwGH 31.3.2009,

2007/10/0187).

3. Gesetzesmaterialien

Auch die Gesetzesmaterialien (RV 1222

BlgNR 14. GP, 33) unterscheiden nicht zwischen

Vorbereitungszeit und Prüfungszeit:

(…)

„Regelungsgegenstand des § 15 sind mündliche
Prüfungen. Die Öffentlichkeit mündlicher Prüfun-
gen bedingt eine Beschränkung des Zutritts auf
eine den räumlichen Verhältnissen entsprechende
Anzahl von Personen (Abs 1). Die Protokollierung
von mündlichen Prüfungen erfolgt gemäß Abs 2
analog den Bestimmungen des UG. Das Prüfungs-
protokoll ist mindestens ein Jahr ab der Be -
kanntgabe der Beurteilung aufzubewahren. Bei
mündlichen kommissionellen Prüfungen ist nach
Abs 3 ein Prüfungssenat von mindestens drei Per-
sonen einzurichten. Da bei einer geraden Anzahl
der Senatsmitglieder keine eindeutige Entschei-
dung zustande kommen kann, ist der oder dem
 Vorsitzenden des Prüfungssenates ein Dirimie-
rungsrecht einzuräumen. Für die Mitglieder des
Prüfungssenates besteht Anwesenheitspflicht wäh-
rend der gesamten Prüfungszeit. Dieser Verpflich-
tung kann allenfalls auch durch den Einsatz von
elektronischen Medien (zB Tele-Konferenz) nach-
gekommen werden. Die abschließenden Prüfungen
in den ordentlichen Fachhochschul-Studiengängen
sind im § 16 geregelt.“

(…)

4. Prüfungsmängel

Prüfungsmängel können im Rahmen von

Rechtsschutzbestimmungen (§ 21 FHStG und

§ 79 Abs 1 UG 2002) geltend gemacht werden. 

Beide Bestimmungen knüpfen offensichtlich

daran an, dass Prüfungen als sogenannte Gutachten

einer nachprüfenden inhaltlichen Kontrolle nicht

zugänglich sind. Man spricht vom sogenannten

Gutachtensmodell. Nur bei Vorliegen von entspre-

chenden Mängeln, die außerhalb der inhaltlichen

Prüfungsbeurteilung gelegen sind, können negative

Prüfungen im Weg einer Beschwerde an die Studi-

engangsleitung durch diese aufgehoben werden.

Der Grundgedanke des Gutachtensmodells be-

dingt in Ermangelung einer inhaltlichen Kontrolle
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eine besonders strenge Bewertung der formalen

Kriterien. Ich würde daher auch aus dieser Sicht

keinesfalls im Rahmen der sogenannten Vorberei-

tungszeit eine verkleinerte Kommission zulassen.

§ 15 Abs 3 letzter Satz FHStG erlaubt es, die

Anwesenheitspflicht durch den Einsatz von elek-
tronischen Medien zu kompensieren. Dh die Prü-

fung könnte auch mit bildgebender Technik wie

beispielsweise Videokonferenz über Skype statt-

finden.

5. Ergebnis

Kommissionelle Prüfungen sind grundsätzlich

für beide Seiten heikel und für den Prüfling darüber

hinaus existenziell. Um einer Anfechtung wegen

formaler Mängel schon im Vorfeld vorzubeugen,

ist es absolut zu vermeiden, im Rahmen einer Vor-

bereitungszeit innerhalb der (Gesamt-)Prüfungszeit

die Kommission zu verkleinern oder die Anwesen-
heitspflicht zu vernachlässigen.

Prüfungsmängel machen eine Prüfung anfecht-

bar. Es muss sich allerdings um schwerwiegende
Mängel handeln, wobei diese Relevanz auf das

Prüfungsergebnis haben müssen. Leichte Mängel

hingegen, die das Prüfungsergebnis nicht zu beein-

flussen vermögen, sind weiterhin unbeachtlich.

Es könnte auch darauf abgestellt werden, ob es

sich um kurze oder lange Vorbereitungszeiten han-

delt und ob die Vorbereitungszeit möglicherweise

prüfungs- bzw ergebnisrelevant ist. Da keine Ju-
dikatur vorliegt und das Procedere bei mündlichen

kommissionellen Prüfungen besondere Bedeutung

hat, rate ich tendenziell davon ab, im Rahmen einer

sogenannten Vorbereitungszeit die Kommission zu

verkleinern.
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